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in Geiselhaft der kommenden Wien-Wahl zu 

sein. Die neue Lagezuschlagskarte der Stadt 

Wien erzeugt eine hohe Rechtsunsicherheit. 

Auch die jüngsten Entwicklungen iZm der 

Wiener Bauordnungsnovelle bereiten Sorge: 

Statt der angekündigten 50:50 Teilung bei 

der neuen Widmungskategorie »geförderter 

Wohnbau« wurde in letzter Sekunde der An-

teil auf 2/3 an geförderten Wohnungen ange-

hoben. Auch der Datenschutz hält uns weiter 

am Laufen: neben den Skurrilitäten rund um 

das Klingelschild informiert diese Ausgabe 

über Neuigkeiten zur Videoüberwachung 

und zum rechtskonformen Betrieb von Face-

bookseiten. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lek-

türe, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

 einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das vielfältige Kongress- und Event-Ange-

bot des ÖVI für 2018 passierte unlängst 

das Finale: Nach dem überaus erfolgreichen 

Verwaltertag in Salzburg mit mehr als 300 

Teilnehmern wurde nunmehr auch erfolg-

reich das neue Kongressformat für Bauträger 

mit dem 1. Stadtentwicklungstag ins Leben 

gerufen. Zu guter Letzt kann auch das Club-

bing mit einem Besucherrekord von 2 300 

NachtschwärmerInnen aufwarten. 

Nun in der stillsten Zeit des Jahres, heißt 

es für das ÖVI Team Bilanz zu ziehen und die 

Planung für 2019 unter Dach und Fach zu 

bringen. Schon jetzt dürfen wir Ihnen allen 

ein Save-the-Date ans Herz legen: am 26. Sep-

tember 2019 wird der ÖVI 40 Jahre feiern.

Auf der politischen Ebene ist die Lage der-

zeit – frei nach einem früheren Bundeskanz-

ler – sehr kompliziert: Das OGH-Urteil zum 

Lagezuschlag erfordert dringend eine ge-

setzliche Antwort seitens der Bundesregie-

rung. Doch auf diese wartet man derzeit ver-

gebens. Vielmehr scheint die Bundespolitik 
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fung, ob im konkreten Einzelfall die Lage, auf 

der sich die Wohnung befindet, nach der Ver-

kehrsauffassung und der Erfahrung des täg-

lichen Lebens als besser als die durchschnitt-

liche zu beurteilen sei. 

Für noch größere Irritationen sorgte da-

rin die Auffassung des OGH, dass als Ver-

gleichsmaßstab nicht das gesamte Bundes-

land (im Anlassfall Wien), sondern nur jenes 

umgebende Gebiet herangezogen werden, 

das am Wohnungsmarkt als einigermaßen 

einheitliches Wohngebiet aufgefasst würde. 

Diese im Ergebnis wohl mehr als umstritt-

ene und zum Teil als völlig haltlos kritisierte 

Entscheidung hat seither ein Vakuum bei al-

len beteiligten Verkehrskreisen hinterlassen. 

Bei den Schlichtungsstellen und Gerichts-

sachverständigen türmen sich seither die 

 Akten, weil nach wie vor unklar ist, nach , 

Tades und Stabentheiner sollten wohl 

recht behalten, als sie in ihrem 1994 er-

schienenen Kommentar zum 3. Wohnrechts-

änderungsgesetz meinten, dass dieses »am 

Justizausschuss vorbeimanövrierte Geset-

zeswerk der Rechtsprechung und Lehre noch 

manches aufzulösen geben wird.« Dass dies 

ein Vierteljahrhundert später Grundsatzfra-

gen der Zulässigkeit des Lagezuschlags auf 

den Kopf stellen würde, hätte man sich wohl 

aber nicht träumen lassen. Was ist passiert? 

In Abkehr zur langjährigen Rechtspraxis hat 

der OGH in 5 Ob 74/17v vor knapp einem Jahr 

entschieden, dass die überdurchschnittli-

che Lage, die Voraussetzung für den Lagezu-

schlag ist, nicht mehr aus dem im Vergleich 

zur Normwohnung höheren Grundkostenan-

teil abzuleiten ist, wie man es bisher getan 

hat, sondern es bedürfe vielmehr einer Prü-

Das Lagezuschlags-Monopoly
Mit seiner Entscheidung zur Zulässigkeit des Lagezuschlags hat der OGH vor rund einem Jahr 

eine mittlerweile 24 Jahre währende Rechtspraxis regelrecht aus allen Angeln gehoben und die Beur-

teilung der Zulässigkeit des Lagezuschlags in ein Vakuum manövriert. Von Karin Sammer
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welchen Prämissen defacto eine 

Überdurchschnittlichkeit beurteilt 

werden soll, wenn es nicht (auch) 

durch einen Grundkostenvergleich 

erfolgen dürfe.

Wie aus seither veröffentlichten 

Expertenbeiträgen hervorgeht, sind 

zwar berechtigte Zweifel an der Aus-

legung des OGH angebracht, ob der 

OGH deshalb seine Auffassung revi-

dieren wird, bleibt jedoch abzuwar-

ten.

Lag denn eine ein Vierteljahrhun-

dert währende Rechtspraxis tatsäch-

lich so falsch damit, einen Lagezu-

schlag rechtfertigende überdurch-

schnittliche Lage dann anzunehmen, 

wenn der Grundkostenanteil der zu 

vermietenden Wohnung über jenem 

lag, der bei der Ermittlung des Richt-

wertes herangezogen worden ist, so-

fern sich das Objekt nicht in einem 

Gründerzeitviertel befindet und 

dem Mieter die maßgebenden Um-

stände für den Lagezuschlag spätes-

tens bei Zustandekommen des Miet-

vertrages in Schriftform bekanntge-

geben wurden? Dass man sich hier 

jahrzehntelang auf rechtlich gesich-

ertem Boden bewegte, wurde nicht 

zuletzt auch durch die von der MA 25 

herausgegebene Lagezuschlagsemp-

fehlungen gestützt. 

Die gesetzliche Definition der 

Durchschnittslage in § 2 Abs 3 

RichtWG ist, wie schon der frühen 

Kommentarliteratur entnommen 

werden kann, in der Tat nur wenig 

aufschlussreich. Wie es bereits Ta-

des/Stabentheiner 1994 treffend be-

schrieben, spiegelte sich an der De-

finition der Durchschnittslage in § 2 

Abs 3 der rechtssystematische Un-

geist des Gesetzes in besonders schil-

lernder Weise wider. Eine norma-

tive Bedeutung wurde, wie Würth in 

Würth/Zingher, 20. Auflage 1997, Rz 

24 zu § 16 ausführte, (ohne Rücksicht 

auf die fragliche Verfassungskonfor-

mität)  lediglich jener die Gründer-

zeitviertel betreffenden Bestimmun-

gen des § 2 Abs 3, 2. HS RichtWG zu-

geschrieben. Auch für Dirn bacher (in 

Richtwertmietzins, 1994:54) stellte 

die generelle Anordnung des § 2 Abs 

3 RichtWG, wonach die durchschnitt-

liche Lage »nach der allgemeinen 

Verkehrsauffassung und Erfahrung 

des täglichen Lebens« zu beurtei-

len sei, »in Wahrheit eine Leerflos-

kel dar«. Denn »eine verifizierbare 

allgemeine Verkehrsauffassung zur 

durchschnittlichen Lage einer Woh-

nung« existiere eben so wenig wie 

die entsprechende »Erfahrung des 

täglichen Lebens«. Andernfalls wäre 

es wohl unschwer möglich gewesen, 

eine inhaltlich determinierte Be-

schreibung der durchschnittlichen 

Lage in den Gesetzestext aufzuneh-

men.

Dirnbacher verwies an anderer 

Stelle aber auch auf die offene Frage, 

ob dem im Gesetz jeweils im Zusam-

menhang mit der »Lage« aufschei-

nenden Klammerausdruck »Woh-

numgebung« eigenständige Bedeu-

tung zukommen soll. Der Ausschuss-

bericht schweigt dazu. Dirnbacher 

(1994:57f) sah die Beantwortung da-

von abhängig, ob man aus § 16 Abs 

3 MRG den Schluss ziehen will, dass 

damit die Lage eines Gebäudes aus-

schließlich durch den Grundkosten-

anteil der darin befindlichen Woh-

nungen bestimmt wird oder ob man 

der Bestimmung lediglich die Be-

deutung beimisst, den sich aus (der 

durchaus subjektiven Bewertung) 

der Lage bzw. der Wohnumgebung 

(wiederum auf Grund einer subjek-

tiven Bewertung) ergebenden Zu-

schlag zu begrenzen. Schließe man 

sich der letztgenannten Auslegung 

an (wofür die wortgetreue Interpre-

tation des § 16 Abs 3 MRG spräche) 

so nähme man gleichzeitig in Kauf, 

dass die Bewertung vorwiegend nur 

nach subjektiven Kriterien erfolgen 

könne.

Gegen diese Auslegung führte 

Dirnbacher aber schwerwiegende 

methodische Bedenken ins Treffen. 

Inwieweit nämlich eine Wohnumge-

bung als »besser« anzusehen ist als 

eine andere, basiere weitestgehend 

auf einer subjektiven Einschätzung. 

Eine verifizierbare allgemeine Ver-

kehrsauffassung, an der sich die Prä-

ferenzen der Marktteilnehmer wi-

derspiegeln, existiere nicht. Deshalb 

sei auch der Versuch des Gesetzge- , 

Nachgefragt

Die Problematik um den Richt-
wert und den Lagezuschlag 

reduziert sich auf Wien. Dies hat 
seinen Ursprung im künstlich nied-
rig gehaltenen Richtwert. Mit 
5,58 EUR/m2 liegt das Ausgangs-
niveau bei der Vermietung einer 
Richtwertwohnung in Wien mehr 
als 2 EUR/m2 unter jenem in der 
Steiermark (7,70 EUR/m2). Ein La-
gezuschlag erweist sich oftmals 
als einzige Möglichkeit, mit dem 
Richtwertmietzins in die Nähe 
 eines Marktmietzinses zu kommen. 
Basis für die Ermittlung des Richt-
werts 1994 war, vereinfacht darge-
stellt, der Herstellungswert einer 
gut ausgestatteten geförderten 
Neubauwohnung sowie ein Grund-
kostenanteil, der sich aus den 
durchschnittlichen Grund kosten, 
die im Jahr 1992 den Förderzusi-
cherungen des jeweiligen Lan-
des zugrunde gelegt wurden und 
mit einem 4 %igen Ertragsanteil in 
die Berechnung einflossen. 2006 
wurde das Richtwertsystem mit 
dem Deregulierungsgesetz quasi 
in seiner Berechnungsbasis einge-
froren, wodurch auch keine Neu-
festsetzung mehr erfolgen konnte. 
Seither kann sich der Richtwert nur 
mehr durch Anpassung an den VPI 
verändern. Das gilt auch für den 
zugrundeliegenden Grundkosten-
anteil, der aktuell 288 EUR/m2 be-
trägt und nicht annähernd den 
faktischen Durchschnittspreisen 
entspricht, die im Schnitt mindes-
tens doppelt bis dreifach so hoch 
liegen. Dieser Wert bildet aber die 
Basis für die Berechnung des Lage-
zuschlags, der aus der Differenz 
zum tatsächlichen Grundkostenan-
teil der jeweiligen Wohnung er-
mittelt wird. Lägen dem Richtwert 
reale durchschnittliche Herstell-
ungs- und Grundkosten zugrunde, 
würde sich die Ausgangsbasis des 
Richtwerts auf etwa 9 EUR/m2 er-
höhen, die Lagezuschlagsfrage 
würde sich damit aber weitgehend 
erübrigen. 
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bers, so Dirnbacher (1994:96), das 

Kriterium der Lage durch die Bezug-

nahme auf den Grundkostenanteil 

zu objektivieren, im Ansatz durch-

aus richtig. Denn sähe man näm-

lich von den individuellen Präferen-

zen ab, stelle der Marktwert einer Lie-

genschaft in der Tat das einzige Kri-

terium für die Einschätzung der Lage 

und der Wohnumgebung dar, da sich 

die Liegenschaftspreise nicht nach 

subjektiven Maßstäben, sondern an 

der Nachfrage orientieren. 25 Jahre 

lang ist die Rechtspraxis aus gu-

ten Gründen der ersteren pragma-

tischen Auslegung gefolgt. Mit dem 

OGH-Urteil scheint nun das Pendel 

in die andere Richtung umgeschla-

gen zu haben.

Zum Referenzgebiet
In höchsten Maße kritikwürdig sind 

aber die Ausführungen des OGH zu 

dem aus seiner Sicht als Vergleichs-

maßstab heranzuziehenden Refe-

renzgebiet. Um eine konkrete Lage 

(Wohnumgebung) als »besser oder 

schlechter als durchschnittlich« zu 

beurteilen, bedarf es natürlich eines 

wertenden Vergleichs mit anderen 

Lagen. Womit soll nun das konkrete 

Wohngebiet verglichen werden, etwa 

dem gesamten Stadtgebiet, dem Be-

zirk? Der OGH vertritt überraschend 

den Standpunkt, dass für die Beurtei-

lung der Durchschnittlichkeit einer 

Lage auf jene Teile des Wiener Stadt-

gebiets abzustellen sei, die sich ein-

ander in der Verkehrsauffassung in 

ihren Bebauungsmerkmalen glei-

chen und daher ein einigermaßen 

einheitliches Wohngebiet darstel-

len (z.B. die innerstädtischen Gebiete 

mit der dafür typischen geschlosse-

nen und mehrgeschossigen Verbau-

ung). An dieser Auslegung wurden 

sogar gewichtige Zweifel von Seiten 

jener laut, auf deren Ausführungen 

sich der OGH in seiner Entscheidung 

großteils stützte. Eine verallgemeine-

rungsfähige Betrachtung zur Ermitt-

lung der »durchschnittlichen Lage« 

in Wien kann nur geografisch zum 

Referenzgebiet Wien (=Bundesland) 

vorgenommen werden. Die Tatsache, 

dass der Richtwert als Basiswert für 

die Ermittlung des Richtwertmiet-

zinses für die mietrechtliche Norm-

wohnung auf Bundeslandebene fest-

gesetzt wird, bedinge geradezu, dass 

jede zuschlags- oder abschlagsbe-

gründende Abweichung bei dem 

Wohnwertmerkmal Lage ebenfalls 

vom Bundesland-Standard aus be-

urteilt werden müsse, so Schinnagl 

(wobl 2018,268). Nicht andere klein-

räumige Lagen (Wohnumgebungen) 

mit der gleichen Bebauungsart in 

Wien sind zum wertenden Vergleich 

heranzuziehen, sondern vielmehr 

das Referenzgebiet Wien als Gesam-

tes. Wie auch Vonkilch (wobl 2018/71) 

völlig richtig anführt, ist auch aus 

den Materialen zum 3. WÄG nichts zu 

einer freihändigen »Ermittlung« ir-

gendwelcher »einigermaßen einheit-

licher Wohngebiete« nach der »Beur-

teilung des Wohnungsmarktes« ab-

zuleiten. So meint auch Kothbauer 

(immolex 2018/25), dass »vor dem 

Hintergrund eines für das gesamte 

Bundesland einheitlichen Richtwerts 

und eines ebenso landesweit einheit-

lichen durchschnittlichen Grund-

kostenanteils also im Sinne der bis-

her herrschenden Lehre eine sachge-

rechte Beurteilung der Lagequalität 

nur in einer auf das gesamte Bundes-

land bezogenen (absoluten) Betrach-

tung angestellt werden kann.« Die 

vom OGH gebotene Auslegung ei-

nes Referenzgebiets habe Marktver-

zerrungen in Gestalt eines inversen 

Preisgefüges zur Folge, was dazu füh-

ren kann, dass es z.B. Lagezuschläge 

für periphere Lagen, nicht aber für 

qualitativ höherwertige Wohnlagen 

in innerstädtische Lagen gäbe, weil 

etwa hier die Infrastruktur als typ-

isch und damit als durchschnittlich 

gelten würde. 

Lagezuschlagsempfehl
ungen auf dem Prüfstand
Genau diese Problematik zeigt sich 

nunmehr u.a. auch in der von der , 

Faktencheck:	Ist	eine	Entfernung	von	mehr	350	m	zur	nächsten	U-Bahnstation	
in	Wien	durchschnittlich?

Eine 350 m entfernte U-Bahnstation sei, so der OGH, keine verkehrsgünstige U-Bahn-Anbin-
dung. Vergleichsmaßstab sei dabei nach Feststellungen des Rekursgerichts nicht das gesamte 
Stadtgebiet, sondern maximal der Bezirk – der OGH meinte sogar, es seien die innerstädti-
schen Gebiete mit der dafür typischen geschlossenen und mehrgeschossigen Verbauung. Was 
es mit diesen 350 m auf sich hat, bleibt für den Leser unergründlich. Uns interessiert dennoch 
die Frage, ob es wirklich den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, dass eine U-Bahnstation 
durchschnittlich nicht mehr als 350 m entfernt ist. SV Mag. Georg Strafella ist der Frage nach-
gegangen und hat dazu eine Abfrage in Auftrag gegeben, die alle Adresspunkte (rund 286.000) in Wien auf ihre Ent-
fernung (Gehdistanz) zur nächsten U-Bahnstation ausgewertet hat. Auf Bezirksebene heruntergebrochen zeigte sich 
allerdings, dass ausschließlich im 1. Bezirk die durchschnittliche Entfernung zur nächsten U-Bahn mit rund 315 m in 
dieser Bandbreite liegt – in allen übrigen Bezirken liegt die durchschnittliche Entfernung mitunter deutlich darüber. 
Auf ganz Wien bezogen beträgt die Entfernung sogar rund 1.764 m. Empirisch entspricht es daher nicht den faktischen 
Gegebenheiten, dass eine Entfernung von 350 m üblich und damit als max. durchschnittlich anzusehen ist – das gilt 
weder für Wien, noch im 5. Bezirk (rd. 787 m) und auch nicht bezogen auf alle innerstädtischen Bezirke zusammen.
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MA 25 neu überarbeiteten Lagezu-

schlagskarte. Der Versuch, die Vor-

gaben des OGH in der Berechnung 

zu berücksichtigen, führt zu äußerst 

fragwürdigen und obskuren Ergeb-

nissen.

Basis für die Überarbeitung war 

zunächst, das Stadtgebiet in drei 

 Zonen mit jeweils vergleichbarer Be-

bauung (locker, mittel, dicht) ein-

zuteilen. In jeder dieser drei Zonen 

wurden dann sechs Merkmale zur 

Beurteilung herangezogen: öffent-

licher Verkehr, Bildungseinrichtun-

gen, ärztliche Versorgung inklusive 

Apotheken, Geschäftslokale, Grün-

raum, aber auch der Grundkostenan-

teil. Um zu einer Durchschnittlich-

keit zu gelangen, sei jedes der Krite-

rien 1. bis 5. je Adresse mit 0 bzw. 1 

bewertet worden, wobei eine Erreich-

barkeit innerhalb eines Radius von 

350 Metern zugrunde gelegt wurde. 

Um eine Ermittlung der durch-

schnittlichen Wohnumgebungen zu 

ermöglichen, wurden diese Bewer-

tungen auf Zählgebiete zusammen-

gefasst und unter Berücksichtigung 

der Grundkostenanteile ein Mittel-

wert gebildet. Dadurch entstanden 

Unterteilungen in jeder Zone, wobei 

nur in Lagen, die einen besseren Wert 

als den Mittelwert aufweisen, Lage-

zuschläge empfohlen werden.

Die jubelnden Aussendungen der 

Mietervertretungen, in denen die 

neue Lagezuschlagsempfehlung als 

sachgerecht und den Erfahrungen 

des täglichen Lebens entsprechend 

gepriesen wurde, sind wohl primär 

dem Umstand geschuldet, dass sich 

darin die Gebiete, in denen bisher 

Lagezuschläge ausgewiesen wurden, 

massiv reduziert haben (bisher gab 

es in 42 % aller Zählgebiete keinen 

Zuschlag, nunmehr sind es 67 %).

Freilich, diese Karte hätte aus Ver-

mietersicht um einiges schlimmer 

aussehen (nach dem Urteil des OGH 

ist ja im Prinzip alles strittig) und 

noch mehr graue Durchschnittsla-

gen aufweisen können, aber mit der 

allgemeinen Verkehrsauffassung 

und der Erfahrung des täglichen Le-

bens lassen sich die Ergebnisse sicher 

nicht in Einklang bringen.

Wie sich zeigt, führt diese Metho-

dik im Ergebnis zu massiven Markt-

verzerrungen und zu vollkommen 

unplausiblen, einem jedem Alltags-

verständnis widersprechenden Er-

gebnissen. Wie soll es denn mit der 

allgemeinen Verkehrsauffassung 

und der Erfahrung des täglichen 

 Lebens vereinbar sein, dass etwa 

 flächendeckend in den zum Gürtel 

gerichteten Hälften des 6., 7., 8. und 

9. Bezirks die »Lage« nur mehr durch-

schnittlich sein soll? Will man ernst-

haft behaupten, dass sich die Versor-

gung mit Verkehrsinfrastruktur, me-

dizinischen Einrichtungen, Schulen, 

Nahversorgung, Grünraum udgl. in 

diesen Bereichen in der Tat wesent-

lich von den ringnäheren Teilen die-

ser Bezirke unterscheiden? Dies gilt 

beispielsweise auch für die Umge-

bung  rund um den Hammerlingpark 

im Herzen des 8. Bezirks, die keine La-

gezuschlagsempfehlung mehr recht-

fertigt, obwohl hier wohl ohne große 

Anstrengung jede Menge wohnwer-

trelevanter Lagekriterien ins Treffen 

geführt werden können. ,
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Die Grenze zur Durchschnittslage 

verläuft ein paar Straßen weiter ent-

lang der Strozzigasse, wo paradoxer-

weise die eine Straßenseite als nur 

durchschnittlich und keine Emp-

fehlung enthält, die andere Straßen-

seite mit einem Lagezuschlag 4 EUR/

m² ausgewiesen ist. Glücklich ist, wer 

auf der richtigen Straßenseite wohnt. 

Unplausibel sind die Ergebnisse 

nicht nur für weite Teile des 6. bis 9. 

Bezirks. Nur mehr durchschnittlich 

ist beispielsweise auch die Umge-

bung entlang der Böcklinstraße im 

2. Bezirk, auch wenn der Wohnwert 

dieser Wohnlage u.a. durch seine un-

mittelbare Nähe zu den weitläufi-

gen Grün- und Erholungsgebieten 

des Praters als überdurchschnitt-

lich anzusehen sein wird. Demgegen-

über geht die Lagezuschlagskarte er-

staunlicherweise in Teilen Meidlings, 

etwa entlang der vierspurigen  Edel-

sinnstraße (1,36 EUR/m²), oder am 

Matzleinsdorferplatz (2,18 EUR/m²) 

oder in Teilen des 15. Bezirks etwa 

in der Gablenzgasse auf der Höhe 

der Schmelz von einer Überdurch-

schnittlichkeit aus, in der mit einem 

Lagezuschlag von EUR 1,36 gerechnet 

werden darf.

Vonseiten Sachverständigen wird 

vorgebracht, dass die Kriterien, wo-

rauf die Berechnungen letztlich 

 abstellen, über weite Teile nicht 

nachvollziehbar sind. Vor der unre-

flektierten Übernahme dieser Emp-

fehlungen ist aber jedenfalls zu war-

nen. 

Auch wenn sich die Schlichtungs-

stelle bei Mietzinsprüfungen auf die 

Empfehlung der MA 25 stützen wird, 

kommt der lediglich schematisierten 

Lagezuschlagsempfehlungen – wie 

der Name schon sagt – kein normati-

ver Charakter zu. Bei einem gericht-

lichen Mietzinsüberprüfungsverfah-

ren sind die Lagezuschlagsempfeh-

lungen gegenüber eines konkreten, 

auf die maßgeblichen Umstände ab-

stellenden Sachverständigengutach-

ten unbeachtlich.

Die Krux mit der Lage
Methodisch und empirisch ist die-

ses bedeutende, aber objektiv 

schlichtweg schwer fassbare Lage-

merkmal kaum in den Griff zu be-

kommen. So stellt es keine schwere 

Übung dar, verschiedenste Kriterien 

zu formulieren, die der Beschrei-

bung einer Lagequalität oder Stand-

orteigenschaften dienlich sind. Ob 

das nun die Anbindung an den öf-

fentlichen oder individuellen Ver-

kehr ist, der Grünflächenanteil oder 

die Nähe zu Erholungsgebieten, die 

Versorgung mit Einrichtungen des 

täglichen Lebens, die soziale, gastro-

nomische und kulturelle Infrastruk-

tur, das soziale Milieu, das Image, 

die Citynähe, oder ein gepflegtes 

Straßenbild. Diese Liste könnte man 

noch beliebig lang fortsetzen. Da-

mit ist aber noch nichts über die 

Durchschnittlichkeit oder Über-

durchschnittlichkeit einer Lage ge-

sagt. Das wirkliche Problem besteht 

vielmehr darin, die für die jewei-

lige Lage maßgeblichen Faktoren 

methodisch in eine auch nur annä-

hernd objektivierbare Gesamtsyste-

matik zu bringen.

Einer gelebten Rechtspraxis, die 

bei aller Komplexität im Wesentli-

chen funktioniert hat, die Rechts-

grundlage zu entziehen, ist das eine, 

so Vonkilch (wobl 2018,71). Das Di-

lemma liegt darin, dass dem kein al-

ternatives System mit auch annä-

hernd festen Konturen gegenüber-

steht. Wem ist angesichts dessen 

noch zu verdenken, nur mehr befris-

tet zu vermieten?

Eine Gruppe von Sachverständ-

igen arbeitet derzeit an der Ausar-

beitung eines Bewertungsschemas, 

das eine sachgerechte Beurteilung 

erleichtern soll. Allen Betroffenen 

ist bis auf weiteres anzuraten, die 

wohnwerterhöhenden bzw. die posi-

tiv wertbeeinflussenden Umstände 

möglichst konkret, detailliert und 

umfassend im Mietvertrag darzu-

stellen. 
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Matthias	Grosse	ist 
gemeinsam mit Alexander 
Bosak Gründer und 
Geschäftsführer der 
EXPLOREAL GMBH

Selbst wenn man mit halbverschlosse-

nen Augen durch Wien geht, kann man 

es sehen: »In Österreich wird so viel gebaut 

wie nirgendwo sonst in Europa«, besagt wie 

zur Bestätigung auch eine aktuelle interna-

tionale Studie von Deloitte (derStandard, 

27. September 2018). 

Als Folge davon sind die Grund-

stückspreise und Baukosten in den letzten 

Jahren stark gestiegen. Die Leistbarkeits-

grenze von Eigennutzern hingegen nicht in 

einem vergleichbaren Ausmaß. Anleger und 

institutionelle Investoren setzen angesichts 

(noch) anhaltend niedriger Zinsen auf immer 

geringere Renditen. Die Margen der Bauträ-

ger sinken, die Konkurrenz nimmt zu. Schon 

ist von »besorgniserregenden« Verkaufsprei-

sen und einer »Überhitzung« des Marktes 

die Rede (derStandard, 13. August 2018).

Welche Projekte gibt es in 
Wien?
EXPLOREAL hat sich in diesem Umfeld zum 

Ziel gesetzt, speziell für Bauträger, Banken 

und Investoren erstmalig sämtliche aktu-

elle Wohnbau-Projekte mit allen relevanten 

Informationen in einer Datenbank zu sam-

meln und damit einen möglichst vollstän-

digen Marktüberblick zu bieten. Damit kön-

nen nun Entwicklungen besser abgeschätzt, 

Vergleichsprojekte im Detail durchanalysiert 

und eigene Projekte zielgerichteter entwi-

ckelt werden. 

Die Web-Applikation ist seit Sommer 

2018 für Wien online und beinhaltet bereits 

über 1.000 Bauträger-Projekte. Abrufbar 

sind Wohnungen in einem Neubau, Zu- oder 

Ausbau sowie nach durchgreifender Sanie-

rung mit mindestens fünf neu geschaffenen 

Wohneinheiten. Die Daten gehen bis maxi-

mal zum Fertigstellungsjahr 2015 zurück und 

umfassen auch Projekte, wo erst das Grund-

stück durch den Bauträger angekauft wurde 

und die noch nicht öffentlich bekannt sind. 

Neben der Bauträger-Website als primärer 

Datenquelle werden sämtliche relevante öf-

fentlich zugängliche Quellen herangezo-

gen wie insbesondere Kaufverträge aus dem 

Grundbuch, Immobilienplattformen, Bauge-

nehmigungen, Fachpublikationen, Firmen-

buch, Gewerberegister, Vor-Ort-Begehungen, 

Mystery-Shopping und Bautafeln.

Die neue Datentransparenz 
bringt das »gläserne« Projekt
Verdichtet man die Daten der vorhandenen 

Objekte auf »das typische Durchschnittspro-

jekt«, gewinnt man einen Eindruck, was in 

Wien derzeit im Wohnbau gebaut und ange-

boten wird: Das durchschnittliche Projekt , 

Wohnbau in Wien:  
zu viel und zu teuer?
EXPLOREAL – die aktuelle Bauträgerdatenbank zeigt zum ersten Mal in einer 

exklusiv für den ÖVI erstellten Auswertung, was an Bauträger-Projekten auf 

Wien zukommt. Und das ist nicht wenig. Jetzt stehen Bauträger vor einer neuen 

Herausforderung. Von Matthias Grosse

Abb. 1: Wohnungspreise (Angebotspreise für Eigennutzer) nach Fertigstellungsjahr
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hat 74 Wohnungen. Im Ankauf be-

trägt der Grundkostenanteil rund 

1.200 EUR/m² Nutzfläche. Der Me-

dianpreis der 4.264 aktuell zum Ver-

kauf angebotenen Bauträger-Woh-

nungen liegt bei 4.870 EUR/m² 

WEG-Nutzfläche, die mittlere Wohn-

fläche bei nur 64,50 m².

Nicht alle Grafiken zeigen not-

wendiger Weise nach oben (siehe 

Abbildung 1): Die absoluten Ange-

botspreise von derzeit auf dem Markt 

befindlichen bzw. von bereits verwer-

teten Wohnungen sinken markant. 

Die m2-Preise steigen freilich, wor-

aus sich einmal mehr immer klei-

nere Wohneinheiten ableiten lassen. 

An dieser Preisentwicklung zeigt sich 

auch, wie Bauträger auf das Marktum-

feld reagieren. Während sofort ver-

fügbare Wohnungen durchschnitt-

lich um knapp 100.000 Euro über den 

Preisen der verwerteten Wohnungen 

liegen, werden Wohnungen in der Vor-

verwertung schon zu deutlich günsti-

geren Preisen angeboten.

Stellvertretend für den Trend zu im-

mer qualitätsvolleren Projekten sei 

der HWB-Wert herangezogen (siehe 

Abbildung 2): Insbesondere im ge-

förderten Bereich, aber auch bei den 

gewerblichen Bauträgern, steigt der 

Anteil an energieeffizienten Gebäu-

den weiter an.

Projekte in der Pipeline
Die Anzahl der Wohnungen, die in 

den nächsten Jahren auf den Markt 

kommen werden, ist deutlich im 

Steigen begriffen (siehe Abbildung 

3). Während 2019 ähnlich viele Woh-

nungen fertig werden wie im Jahr 

2018, sind aktuell deutlich mehr 

Wohnungen mit einem Fertigstel-

lungsjahr 2020 bereits publik ge-

macht. Freilich kann es hier noch 

Verzögerungen geben, dazu kommen 

allerdings noch einmal so viele Woh-

nungen, die ein späteres oder noch 

gar kein Fertigstellungsjahr aufwei-

sen. In EXPLOREAL sind zudem , 

Abb. 2: HWB-Klassen nach Fertigstellungsjahr
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tumswohnungsabverkauf (siehe Ab-

bildung 4).

Einige der nächstes Jahr fertig zu 

stellenden Projekte schaffen auch 

in einem schwierigen Umfeld das 

Kunststück, bereits heute komplett 

ausverkauft zu sein (siehe Abbildung 

5). Welchen Anteil neben der Qualität 

des Projektes und der Lage auch die 

Preisgestaltung daran hat, kann frei-

lich erst mit einer tiefergehenden 

Analyse eruiert werden. Dazu kann 

in EXPLOREAL auch der womöglich 

besonders günstige Grundkostenan-

teil beim Ankauf der Liegenschaft 

näheren Aufschluss über den jeweili-

gen Projekterfolg bringen.

Wer wird gewinnen?
Stellt man die Pipeline der geplan-

ten Wohnungen mit der aufgrund 

der Bevölkerungsprognose hochge-

rechneten Haushaltsentwicklung ge-

genüber (Abbildung 6), wird deutlich, 

dass die Zeit der Wohnungsknapp-

heit zu Ende geht. Schon 2018 kom-

men deutlich mehr Wohnungen auf 

den Markt, als neue Haushalte erwar-

tet werden. Der oft zitierte Nachhol-

bedarf aus der Vergangenheit dürfte 

spätestens 2020 gedeckt sein. 

Damit stellt sich immer mehr die 

Frage, welche Projekte erfolgreich 

sein werden und wo die Verwertung 

länger dauern oder der Preis nachge-

ben wird. Schon jetzt wird klar, dass 

mit der richtigen Projektkonzeption, 

einem passenden Pricing und einer 

abgestimmten Zielgruppenanspra-

che je nach Lage und Projektquali-

tät sehr hohe Vorverwertungsquoten 

erzielt werden können. Andererseits 

bleiben auch »Ladenhüter« jahre-

lang leer. Im Bereich leistbares Woh-

nen wird kein Problem mit der Nach-

frage zu erwarten sein, aber auch hier 

stellt sich angesichts der Baukosten-

steigerung zunehmend die Frage, wo 

die Leistbarkeitsgrenze liegt. 

Für den Projekterfolg wird in Zu-

kunft in einem enger werdenden 

Markt die Information und sorgfäl-

tige Analyse über das lokale Mark-

tumfeld immer mehr zum entschei-

denden Faktor. 
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Abb. 3: Bauträger-Wohnungen nach (geplantem) Fertigstellungsjahr sowie Anzahl zusätzlicher Projekte

Abb. 4: Die Top 10 der größten aktuellen Wohnbauprojekte (Quelle: EXPLOREAL, Stand: 10.11.2018)

Abb. 5: Die Top der vollständig vorverwerteten Eigentumsprojekte (Quelle: EXPLOREAL, Stand: 10.11.2018)
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Abb. 6: Wohnbauentwicklung im Vergleich zur Haushaltsentwicklung

Deutlich ist aus der Pipeline auch ein 

Trend zur Errichtung von Mietobjek-

ten ablesbar. Die größten Projekte 

setzen allerdings stark auf den Eigen-

rund 150 weitere Projekte in der Pi-

peline erfasst, wo noch nicht einmal 

die geplante Wohnungsanzahl fest-

steht.

Durchschnitte	EUR	je	Einheit

Projekt	 Adresse	 Bauträger	 gepl.	Fertigstellung	 Wohnungen

Anton 1030 Anton-Kuh-Weg 5 Raiffeisen Q3 2019 73 
Tralalaa 10 1100 Biererlgasse 24-28 wohngut Q3 2019 45 
Martinstraße 9 1180 Martinstraße 9 C & P Q3 2019 37 
MEXO City Homes 1020 Engerthstraße 187 ARE / Areos Q2 2019 35 
Nord Star Living 1020 Ernst-Melchior-G. 2 STRABAG Q1 2019 117 
Aumühle 1230 Schreckgasse 26 Haring Q1 2019 64 
Schweidlgasse 34 1020 Schweidlgasse 34 KIBB3 Q1 2019 36 
Siebzehn 1170 Steinergasse 17 CF Invest Q1 2019 20

	 	 (geplante)	 Anzahl	 													Eigentum	 																Miete	
Projekt	 Bauträger	 Fertigstg.	 Whg.	 freifinanziert	gefördert	 freifinanziert	 gefördert

Danube	Flats	 S+B	/	Soravia	 2021	 590	 550	 40	 -	 -	
Siemensäcker	 SOZIALBAU	 2020	 579	 -	 -	 -	 579	
Wohngarten	 Invester	–		 2020	 550	 550	 -	 -	 -	
	 United	Benefits	
Carrée-	 Heimbau	/		 Q1	2020	 525	 -	 -	 -	 525	
Atzgersdorf	 Neue	Heimat	/		
	 Neues	Leben	
Marina	Tower	 BUWOG	/	IES	 2021	 511	 511	 -	 -	 -	
TrIIIple	 ARE	/	Soravia	 2021	 500	 500	 -	 -	 -	
Laendyard	 CA	Immo	/	J&P	 Q3	2018	 490	 270	 220	 -	 -	
DC	Tower	2	 S+B	/	CommerzReal	 2023	 470	 -	 -	 -	 470	
Park-Living	 BUWOG	 Q2	2020	 423	 423	 -	 -	 -	
SP64	 Haring	 2020	 408	 408	 -	 -	 -
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Mag. Klaus Wolfinger, 
ÖVI Bauträgersprecher, 
Wolfinger Consulting 
GmbH

Vor allem zwei Maßnahmen haben in der 

Immobilienwirtschaft im Zusammen-

hang mit der Bauordnungsnovelle für Auf-

regung gesorgt. Zum einen die über Initiati-

vantrag im Juni vorgezogenen Voraussetzun-

gen für den Abbruch von Häusern, die vor 

1945 errichtet wurden, zum anderen die neue 

Widmungskategorie »geförderter Wohnbau«.

Widmung für geförderten 
Wohnbau
Die mittlerweile medial breit beleuchtete 

Einführung der Widmungskategorie »geför-

derter Wohnbau« hat schon internationale 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die für 

ein Teilsegment der Bodenpreise zu erwar-

tende Dämpfung ist zwar ein auch für die ge-

werblichen Bauträger durchaus positiver Ef-

fekt. Dass aber die faktischen Effekte durch 

Richtlinien für die Umsetzung in der tägli-

chen Widmungspraxis rund drei Wochen 

vor Beschlussfassung drastisch verschärft 

wurden – nämlich u.a. dergestalt, dass nun-

mehr zwei Drittel der Flächen für geförder-

ten Wohnbau verwendet werden müssen – ist 

problematisch, weil diese sogenannten »Pla-

nungsgrundlagen« in einer rein stadtinter-

nen Arbeitsgruppe, reichlich intransparent 

und inhaltlich extrem eng formuliert wur-

den. Während sich die Stadtregierung über-

zeugt gibt, mit der neuen Widmungskatego-

rie den leistbaren Wohnbau im ganzen Stadt-

gebiet anzukurbeln, ist tatsächlich das Ge-

genteil zu befürchten: die Zwei Drittel-Quote 

gefährdet vielmehr die im Stadtentwick-

lungsplan proklamierte Mobilisierung von 

Bauland. Die Maßnahme kündigt an, den 

für Potentialflächen erzielbaren Preis auf ei-

nen Bruchteil des bisher üblichen zu senken. 

Klingt beeindruckend, lässt aber außer Acht, 

dass Grundeigentümer wohl kaum noch an 

Entwickler verkaufen werden. Wer verkauft, 

wenn der Preis gegenüber den letzten Jah-

ren drastisch einbricht? Auch die Stadt Wien 

selbst erschwert sich die Akquisition von 

Schlüsselliegenschaften in den Stadtentwick-

lungsgebieten. Diese Grundeigentümer wer-

den wohl ausharren und auf bessere Zeiten 

warten.

Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob 

die Maßnahme angemessen ist? Denn erst 

kürzlich verwies die Stadt Wien stolz auf ihre 

Grundstücksbevorratung, sodass sie über 

Flächenreserven von über 2,7 Mio Quadrat-

meter verfüge und in ihrer »Wohnbauoffen-

sive 2018 – 2020« baureife Baugrundstücke 

für rund 14.000 Wohnungen auslobe. Wa-

rum also soll nun zusätzlich eine drastische 

Neuregelung so kurzfristig nötig sein? 

Vor allem die Übergangsphase bereitet so-

wohl gewerblichen Bauträgern als auch ge-

meinnützigen Wohnbaugenossenschaften 

Sorge. Denn einige haben im Vertrauen auf 

die bisherigen Rahmenbedingungen Grund-

stücke erworben. Jedenfalls dann, wenn im 

Dialog mit der Stadt Wien konkrete Abstim-

mungen im Laufen sind, muss dafür gesorgt 

werden, dass diese Projekte tatsächlich um-

gesetzt werden können.

Am 28. November hat der Gemeinderat 

nun die »Planungsgrundlagen« beschlossen. 

Wir haben in den vorangehenden Tagen noch 

einige Gespräche mit Vertreten des Rathau-

ses geführt – konnten aber letztlich keine Jus-

tierungen mehr erreichen. Dennoch haben 

wir Bewusstsein geschaffen, dass die nun ein-

setzende Übergangsphase für die Tragfähig-

keit dieser Maßnahmen wesentlich sein wird. 

Abbruchbewilligung 
Überhastet gestartet ist die im Juni per Initi-

ativantrag vorgezogene Maßnahme, die den 

Abbruch von vor 1945 errichteten Gebäu-

den auch außerhalb von Schutzzonen mas-

siv erschwert. Das Fehlen von Übergangs-

fristen und eilig erstellte Stadtbild-Gutach-

ten der MA19 haben einige Unruhe gestiftet 

und auch gut begründete Schadensersatzfor-

derungen nach sich gezogen. Nun sind einige 

Härtefälle zu lösen, zumal Investitions- , 

Am 22. November wurde mit der Wiener Bauordnungsnovelle ein sehr hetero-

genes Paket beschlossen. Die neue Widmungskategorie geförderter Wohnbau 

droht zum Bumerang zu werden. Von Klaus Wolf inger

Die Wiener Bauordnungsnovelle 2018: 
Schritte vorwärts und zurück
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und Planungsentscheidungen, die 

auf Basis einer langen bestehenden 

Rechtsgrundlage und einer konti-

nuierlichen Verwaltungspraxis ge-

troffen wurden, nicht mehr revidiert 

werden können und in einzelnen 

Fällen existenzgefährdende Konse-

quenzen drohen. 

Sehr betrüblich ist weiters, dass 

eine längst fällige Flexibilisierung 

»eine Minute vor zwölf« fallen gelas-

sen wurde. Als Baustein des von der 

Stadt Wien selbst beauftragten Leit-

bilds »Masterplan Gründerzeit« war 

vorgesehen, die Widmungsbestim-

mung »Geschäftsviertel« zur Be-

bauungsbestimmung zu machen, 

um projektbezogen prüfen zu kön-

nen, für welche Fläche das damit ver-

knüpfte Wohnungsverbot angemes-

sen ist bzw. in welchen Fällen eine 

auch im öffentlichen Interesse sinn-

vollere Flächennutzung verwirklicht 

werden soll. Leider hat die politische 

Ebene aufgrund eines kritischen 

Kommentars der Wirtschaftskam-

mer Wien einen Rückzieher gemacht 

und damit dem »Masterplan Grün-

derzeit« das Wasser abgegraben. Die-

ses Beispiel zeigt, wie spontan und 

widersprüchlich in der Gesetzge-

bung heute vorgegangen wird.

Davon einmal abgesehen ent-

hält die Novelle aber auch eine Fülle 

von Regelungen, die aus der Anwen-

dungspraxis abgeleitet sind mit dem 

Ziel bisherige Ungereimtheiten zu 

beseitigen, Verfahrensschritte zu 

vereinfachen und jüngster Judikatur 

entgegen zu wirken. Ebenso gab es 

auch einige gute Ansätze zur Redu-

zierung überkommener Anforderun-

gen. Leider ist aber da und dort der 

Mut abhandengekommen, hingegen 

beim leistbaren Wohnen ein überzo-

gener Ehrgeiz erwacht.

Die beinahe drei Jahre währende 

Arbeit der von WK Wien und ÖVI ge-

gründeten »Bauträger-Arbeitsgruppe 

Bauordnung« hat zwar einiges er-

reicht, wenngleich wichtige Forde-

rungen unberücksichtigt geblieben 

sind. Nach der Novelle ist vor der No-

velle – unter diesem Motto wird die 

»Bauträger-Arbeitsgruppe Bauord-

nung« ihre Arbeit fortsetzen. Der 

stete Tropfen höhlt den Stein und es 

gilt für einige bereits in den letzten 

Jahren diskutierte Forderungen noch 

breitere Überzeugungsarbeit zu leis-

ten. Ein Schwerpunkt wird dabei die 

weitere Lockerung der Stellplatzver-

pflichtung sein. 

Veranstaltungshinweis

Am	17.	Jänner	2019,	17:00	Uhr	veranstaltet	
der	ÖVI	in Kooperation mit der Fachgruppe 
Wien einen Informationsabend zu den 
wichtigsten Änderungen der Bauordnungs-
novelle 2018 

ÖVI Stadtentwicklungstag

Mit den Änderungen der Bau-

ordnungsnovelle sowie den 

Herausforderungen einer wachsen-

den Stadt befasste sich u.a. auch der 

1. ÖVI Stadtentwicklungstag. 140 Teil-

nehmer fanden sich dazu im Erste 

Campus ein und folgten den äußerst 

spannenden Keynotes. 

Ein prominent besetztes Podium (v.l.n.r.: W. Amann, U. Reinprecht, M. Orner, B. Steger und J. Ostermayer) diskutierte die Frage »Kann die BO-Novelle die 
Bodenpreise dämpfen?« Zum Abschluss waren die Diskutanten aufgefordert, mittels Handzeichen einzuschätzen, wie viele Jahre es bis zur Anpassung der 
Vorschriften für die Widmung »geförderten Wohnbau« dauern wird.

Stadtbaudirektorin Brigitte Jilka und Klaus 
Wolfinger 

Ernst Schloßnickel, Stadtbaudirektion erörtert 
im Dialog mit H.J. Ulreich die aktuellen 
Änderungen der BO-Novelle 
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Karin Sammer, ÖVI Recht 
und Research

Einbrüche, Vandalismus oder auch nur 

das allgemein gesteigertes Bedürfnis 

nach Sicherheit: Wohnungseigentümer kom-

men immer häufiger mit dem Anliegen auf 

die Verwaltung zu, allgemeine Teile der Lie-

genschaft etwa in neuralgischen Bereichen 

z.B. über Park- oder Müllplätzen, Kellergän-

gen, Garagen oder Stiegenhäusern mit einer 

Überwachungsanlage auszustatten. 

Was ist für den Verwalter zu beachten, 

wenn er im Gemeinschaftsinteresse der Ei-

gentümer tätig werden soll? Neben den da-

tenschutzrechtlichen Voraussetzungen, die 

unter anderem eine Kennzeichnung, Daten-

schutzinformation, Protokollierung und Auf-

nahme ins Verarbeitungsverzeichnis und 

neuerdings auch eine Datenschutz-Folgeab-

schätzung erforderlich machen kann (mehr 

Information dazu im nachfolgenden Bei-

trag) stellen sich auch zivil- und wohnrechtli-

che Fragen die im Vorfeld einer solchen Maß-

nahme gründlich abgewogen werden sollten.

Ganz allgemein ist sagen, dass eine Vi-

deoüberwachung immer verhältnismäßig 

sein muss, das Interesse der Überwachung 

muss höherwertiger als der 

Schutz der Privatsphäre der 

Überwachten sein. Das lei-

tet sich aus dem in § 16 ABGB 

verankerten Recht auf Ach-

tung der Geheimsphäre ab. 

Teil dieses allgemeinen Per-

sönlichkeitsrechts ist je-

denfalls auch der Schutz 

des Privatbereichs und der 

Geheimsphäre eines je-

den Menschen, welche(r) 

z.B. durch eine Video- bzw. andere optische 

Überwachung verletzt werden kann. Grund-

voraussetzung für die Zulässigkeit der Über-

wachung ist ein erkennbares Sicherungsbe-

dürfnis für die gesetzten Maßnahmen. Bei 

einem Verstoß gegen dieses Persönlichkeits-

recht steht dem Verletzten ein Unterlas-

sungs- und Beseitigungsanspruch zu. Dem-

entsprechend ist auch in Wohnanlagen eine 

Güterabwägung bei der Installation von Vi-

deoüberwachungskameras vorzunehmen, 

da die Anbringung von Überwachungskame-

ras in allgemeinen Bereichen des Hauses im 

Einzelfall immer auch die Privatsphäre eines 

Bewohners oder Wohnungseigentümers be-

einträchtigen kann. 

Videoüberwachung als Ver
waltungsmaßnahme
Aus wohnungseigentumsrechtlicher Sicht 

wird die Videoüberwachung allgemeiner 

Teile, wenn sie auf Gemeinschaftsinteres-

sen beruht, als außerordentliche Verwaltung 

nach § 29 WEG zu qualifizieren sein, die je-

denfalls einen Mehrheitsbeschluss erfordert. 

Die überstimmten Parteien könnten den Be-

schluss daher gem. § 29 Abs 2 Z 1 WEG unter 

Geltendmachung der übermäßigen Beein-

trächtigung ihrer Persönlichkeitsrechte (§ 16 

ABGB) binnen drei (bzw. sechs) Monaten an-

fechten.

Wird durch die Anbringung einer Video-

anlage das Persönlichkeitsrecht auf Achtung 

der Geheimsphäre zu Lasten 

eines Miteigentümers ver-

letzt, so wird sich dessen Be-

schlussanfechtung chancen-

reich erweisen und zu des-

sen Aufhebung führen. Aller-

dings verbleibt, auch wenn 

der Beschluss nicht ange-

fochten werden sollte, eine 

Unsicherheit bestehen, weil 

aufgrund des absoluten und 

höchstpersönlichen Charak-

ters des Persönlichkeitsrechtes wohl auch ein 

Hausbewohner (z.B. ein Mieter), ein etwaiger 

Rechtsnachfolger etc. eine Beseitigung einer 

ihn beeinträchtigenden Überwachungsan-

lage erreichen könnte. Davor bietet auch eine 

einstimmige Vereinbarung keinen Schutz, da 

auf die Einhaltung und Wahrnehmung die-

ses Persönlichkeitsrechtes auch im Voraus 

nicht wirksam verzichtet werden kann. 

Unter welchen Voraussetzungen sind im Wohnungseigentum Videoüber-

wachungsanlagen, die im Gemeinschaftsinteresse allgemeine Teile der Liegen-

schaft überwachen sollen, zulässig, was gilt es zu beachten? Von Karin Sammer

Zur Videoüberwachung allgemeiner 
Teile im Wohnungseigentum
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Dr.	Thomas	Schweiger,	
dataprotect SMP Schweiger 
Mohr & Partner Rechtsan-
wälte OG in Linz

NEU: Datenschutz-Folgenabschätz-
ung für Videoüberwachungen
Nach Art 30 DSGVO bedürfen Verarbeitungstätigkeiten, die ein hohes Risiko 

für die betroffenen Personen darstellen, einer Datenschutz-Folgenabschätzung. 

  Von Thomas Schweiger

Eine Videoüberwachung in einer Wohn-

hausanlage war vor dem 25. Mai 2018 bei 

der Datenschutzbehörde zu registrieren. Sie 

unterlag der sog. »Vorabkontrolle« durch die 

Datenschutzbehörde. 

Es gab mehrere Verfahren, in denen auch 

Hauseigentümer Verwaltungsstrafen wegen 

nicht ausreichender Kennzeichnung und/

oder fehlender Registrierung der Videoüber-

wachung erhielten. Die Registrierungspflicht 

gibt es seit 25. Mai 2018 nicht mehr. Dennoch 

geht der Gesetzgeber, insbes. auch in §§ 12 

und 13 DSG davon aus, dass eine Videoüber-

wachung eine Anlage ist, die in das Recht auf 

Geheimhaltung von personenbezogen Daten 

(in diesem Fall Bild- und Akustikdaten) ein-

greift, und nur unter bestimmten Gesichts-

punkten gerechtfertigt ist, da ein klassischer 

Anwendungsfall des sog. berechtigten Inter-

esses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) vorliegt.

Nach Art 35 Abs 1 DSGVO bedürfen Verar-

beitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für 

die betroffenen Personen auslösen, einer 

 sogenannten Datenschutz-Folgenabschätz-
ung (»DSFA«). Jeder Mitgliedsstaat der EU ver-

öffentlicht eine sog. »Schwarze Liste« an For-

men von Verarbeitungen, die als so risiko-

reich angesehen werden, dass sie eine DSFA 

erforderlich machen. In Österreich wurde 

die Datenschutz-Folgenabschätzung Verord-

nung (»DSFA-V«) als Verordnung der Daten-

schutzbehörde am 9. November 2018 ver-

öffentlicht.

In § 2 Abs 2 DSFA-V findet sich eine ausdrück-

liche Anordnung für Datenschutz-Folgenab-

schätzungen bei Videoüberwachungen, 

 die öffentliche Orte, die gemäß § 27 Abs. 2 

Sicherheitspolizeigesetz (SPG), von einem 

nicht von vornherein bestimmten Perso-

nenkreis betreten werden können, erfas-

sen, 

 die dem vorbeugenden Schutz von Per-

sonen oder Sachen auf privaten, zu 

Wohnzwecken dienenden Liegenschaften 

dienen, die nicht ausschließlich vom Ver-

antwortlichen und von allen im gemein-

samen Haushalt lebenden Nutzungsbe-

rechtigten genutzt werden.

Wenn daher in einer Wohnungseigentums-

anlage, die auch von Mietern genutzt wird, 

eine Videoüberwachung des Parkplatzes er-

folgt, auf dem auch Besucherparkplätze vor-

handen sind, fällt diese m.E. jedenfalls in 

eine der beiden Kategorien. Bei Videoüber-

wachungsanlagen ist daher um beurteilen zu 

können, ob eine DSFA notwendig ist, zumin-

dest Folgendes zu klären: 

Ist es ein Wohnhaus, das nur von Eigentü-

mern und deren im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Personen genutzt wird?

Handelt es sich um eine Anlage, die aus-

schließlich zu Wohnzwecken dient, oder gibt 

es in der Anlage unter Umständen auch Be-

reiche, die für andere Zwecke (z.B. gewerb-

lich) genutzt werden? Da bei größeren Anla-

gen oft eine gemischte Nutzung (z.B. Ärzte, 

Steuerberater oder auch Rechtsanwälte) vor-

liegt, oder zumindest einige Eigentümer ihre 

Einheiten vermietet haben, wird diese Beur-

teilung meist die Verpflichtung einer DSFA 

ergeben. 

Welcher räumliche Bereich von den Ka-

meras erfasst (nur Innenbereiche, die nur 

von den Nutzern der Anlage betreten werden 

können oder auch »Durchgangsbereiche« 

oder Parkplätze), und handelt es sich dabei 

um öffentliche Orte, oder nicht?

Werden »öffentliche Orte« von Kameras 

miterfasst, dann ist m.E. eine DSFA nötig.

Neben der Prüfung, ob für eine Video-

überwachungsanlage eine DSFA notwen-

dig ist, darf nicht darauf vergessen werden, 

dass jeder Zugangsbereich mit einem Hin-

weisschild versehen wird, aus dem die Video-

überwachung (Zweck) und der Verantwortli-

che (Betreiber der Videoanlage) hervorgehen, 

und auf dem auch eine Zugangsmöglichkeit 

zu den allgemeinen Datenschutz-Informati-

onen gem. Art 13 DSGVO für die Videoüber-

wachung gegeben ist. 
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Ursprung des EuGH-Urteils war 

ein langjähriger Rechtsstreit 

zwischen einer Wirtschaftsakademie 

und der datenschutzrechtlichen Auf-

sichtsbehörde in Schleswig-Holstein. 

Die Behörde hatte das Bildungs-

institut aufgefordert, ihre Face-

book-Seite zu schließen, weil weder 

das Bildungsinstitut noch Facebook 

die Seitenbesucher über Erhebung 

und Nutzung ihrer Daten informiert 

hatte. Die Wirtschaftsakademie ant-

wortete mit einer Klage und hielt da-

gegen, dass sie für die Datenverar-

beitung mangels Einflussnahme auf 

Mittel und Zweck nicht verantwort-

lich sein könne und daher direkt ge-

gen Facebook vorzugehen sei. Der 

EuGH stellte in der genannten Ent-

scheidung eine gemeinsame Verant-

wortlichkeit fest und folgte damit 

der Argumentation der datenschutz-

rechtlichen Aufsichtsbehörde Schles-

wig-Holstein, die darauf fußt, dass 

bereits mit der Entscheidung, eine 

Facebook-Seite zu betreiben, auch 

die Entscheidung über Mittel und 

Zweck der Datenverarbeitung falle. 

»Die Zeit der Verantwortungs-

losigkeit ist vorbei« verlautbarte da-

raufhin die Konferenz der unab-

hängigen Datenschutzbehörden 

in Deutschland und beschloss am 

5. September 2018, dass der Betrieb 

von Facebook-Seiten mangels not-

wendiger Vereinbarung zwischen Fa-

cebook und Seitenbetreibern über 

die datenschutzrechtliche Verant-

wortung rechtswidrig sei. Außerdem 

weist die DSK darauf hin, dass bei ei-

ner gemeinsamen Verantwortlich-

keit Betroffene ihre Rechte aus der 

DSGVO bei jedem Verantwortlichen 

geltend machen können.

Wenige Tage nach diesem Be-

schluss hat Facebook eine solche Ver-

einbarung namens »Page Control-

ler Addendum« als Teil der AGB zur 

Verfügung gestellt. Darin erkennt Fa-

cebook die gemeinsame Verantwor-

tung an und übernimmt diese für 

Auskünfte, Informations- und Mel-

depflichten sowie Datensicherheit. 

Facebook-Seiten-Betreiber akzeptie-

ren in der Vereinbarung u.a., dass sie 

eine eigene Rechtsgrundlage benöti-

gen, dass Anfragen von betroffenen 

Personen oder Behörden unverzüg-

lich an Facebook weiterzuleiten sind 

und dass für Unternehmer der Ge-

richtsstand Irland ist. Facebook ver-

deutlicht ebenso, dass Betreiber kein 

Recht auf Einblick in personenbezo-

gene Nutzerdaten haben. 

Was ist also als Facebook 
SeitenBetreiber/in zu tun?

 Die Zusatzvereinbarung wird 

von Facebook-Seiten-Betreibern 

auto matisch akzeptiert, will man 

diese Vereinbarung nicht ab-

schließen, muss die Fanseite ge-

löscht werden.

 Erfüllen der eigenen Informati-

onspflichten

Auch wenn Facebook laut Page 

Controller Addendum die Infor-

mationspflicht übernimmt (und 

dieses Versprechen auch in der 

rechten Spalte der Facebook-Seite 

unter »Informationen zu Daten 

für Seiten-Insights« umsetzt), ha-

ben auch Betreiber Informations-

pflichten. 

Daher sollte die eigene Daten-

schutzerklärung um folgende 

Punkte erweitert werden: 

In einem Urteil des EuGH (C-210/16) vom Juni 2018 wurde entschieden, dass Facebook-Seiten- 

Betreiber/-innen mit Facebook gemeinsame Verantwortliche i.S.d. DSGVO sind. Was hat sich seither 

getan? Können Facebook-Seiten nun rechtskonform betrieben werden? Von Susanne Pircher

Facebook-Seiten (»Fanpages«) und  
die DSGVO – Land in Sicht?

1. Information der Nutzer über 

die Rechtsgrundlage des Face-

book-Auftritts (in Frage kommt 

wohl »berechtigtes Interesse«) 

2. Verweis auf den Verantwortlich-

keitsbereich und die Datenschut-

zerklärung von Facebook 

3. Informationen wie Betroffene 

ihre Rechte geltend machen kön-

nen 

 Verweisen Sie auch von Ihrer Face-

book-Seite aus auf Ihre Daten-

schutzerklärung – dazu gibt es im 

Infobereich Ihrer Facebook-Seite 

das Feld »Datenschutzrichtli-

nie«. Da dieses Feld auf der Start-

seite Ihrer Fanpage nicht ange-

zeigt wird, empfiehlt es sich, ei-

nen  »telling link« (z.B. www.ovi.

at/datenschutzerklaerung) zu Ih-

rer Datenschutzer klärung entwe-

der im Titelbild oder im Feld für 

die Homepage einzufügen, damit 

diese von Nutzern schnell und 

einfach auf der Startseite gefun-

den wird.

Ob das Page Controller Addendum 

nun einen rechtskonformen Betrieb 

der Fanseite erlaubt, kann nicht mit 

Sicherheit beurteilt werden. Nam-

hafte Experten würden dafür ihre 

Hände nicht ins Feuer legen, sehen 

aber beachtliche Schritte in die richt-

ige Richtung. Es bleibt einmal mehr 

abzuwarten, wie die Datenschutzbe-

hörden und Gerichte reagieren. Allzu 

lange wird es aber nicht dauern, der 

Berliner Datenschutzbeauftragte hat 

im November eine umfassende Prü-

fung des Betriebs von Facebook-Sei-

ten eröffnet. 
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»Aus der Rubrik wunderliche Blüten der DSGVO«

Was für Possen falsch verstande-

ner Datenschutz spielen kann, 

hat die im Oktober d. J. bekannt ge-

wordene Entscheidung von Wiener 

Wohnen, die Klingelschilder in Ge-

meindebauten zu anonymisieren, 

eindrucksvoll aufgezeigt. Mittler-

weile schaut die Welt aber schon wie-

der ganz anders aus.

Ein Wiener Gemeindebau-Mieter 

wähnte seine Rechte aus der DSGVO 

aufgrund der Angabe seines Namens 

auf dem Klingelschild beschnitten, 

woraufhin Wiener Wohnen auf Emp-

fehlung der für den Datenschutz zu-

ständigen Magistratsabteilung und 

wohl auch aus pragmatischen Grün-

den den Entschluss fasste, bis zum 

Jahresende sämtliche Namen auf 

Klingelschildern durch Top-Num-

mern zu ersetzen. Als diese Entschei-

dung publik wurde, dauerte es nicht 

lange, bis man auch private Vermie-

ter diesbezüglich in der Pflicht sah, 

sogar mögliche Schadenersatzforde-

rungen für Mieter in der Höhe von 

EUR 1.000 wurden kolportiert. Und 

da die DSGVO EU-weit relevant ist, 

schwappte die öffentliche Diskus-

sion auch bald schon nach Deutsch-

land über und schaffte es gar auf das 

Titelblatt der Bildzeitung. Einhalt bot 

dann dankenswerterweise eine Klar-

stellung der Europäischen Kommis-

sion, die darlegte, dass die DSGVO 

Namen auf Türschilder nicht regelt 

und daher auch nicht deren Entfer-

nung verlange. Wiener Wohnen blieb 

trotzdem bei ihrem Vorhaben, was 

wiederum bei der Wiener FPÖ den 

Eindruck erweckte, dass damit der 

Anteil an Migranten im Gemeinde-

bau verschleiert werden soll. Kaum 

dass Ruhe in die Sache gekommen 

ist, ruderte Wiener Wohnen Ende No-

vember überraschend zurück und 

kündigte nicht nur an, den Tausch zu 

stoppen sondern auch die bereits an-

onymisierten Schilder (laut Wohn-

baustadträtin Kathrin Gaal wurden 

5 % aller Gegensprechanlagen aus-

getauscht) wieder anzubringen. Be-

gründet wird der Sinneswandel mit 

einer unklaren rechtlichen Situation 

und der Rückmeldung vieler Mie-

ter/-innen, die ihre Namenschilder 

behalten wollen. #kann_man_nicht_

erfinden. 
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FH-Doz. Mag. Christoph 
Kothbauer, leitender Jurist 
der online hausverwaltung 
& immobilientreuhand 
GmbH und unter anderem 
Vortragender an der 
ÖVI-Immobilienakademie

Weitergabe an eintrittsberechtigte 
Personen kein Kündigungsgrund

ner Änderung der Parteien des bestehenden 

Mietvertrags, es kommt also zu keinem Mie-

terwechsel.

Trotz Überlassung der Wohnung ist der in 

Rede stehende Kündigungsgrund nicht er-

füllt, wenn der Mieter oder eintrittsberech-

tigte Personen im Sinn des § 14 Abs 3 MRG 

im Zeitpunkt der Weitergabe (oder offen-

bar in naher Zeit) am Mietgegenstand einen 

dringenden Bedarf (ein dringendes Wohnbe-

dürfnis) haben. Die Überlassung des Mietge-

genstands an eine eintrittsberechtigte Per-

son verwirklicht den fraglichen Kündigungs-

grund somit nicht.

Zum Sachverhalt: 
Der Kläger bestreitet nicht, dass die Vor-

instanzen von diesen Grundsätzen ausge-

gangen sind und alle Voraussetzungen für 

die Überlassung der Wohnung an den Sohn 

des Beklagten als eintrittsberechtigte Person 

gegeben waren. Der Gesetzestext ist eindeu-

tig. Die vom Kläger dagegen ins Treffen ge-

führten Argumente, dass 20 Jahre nach Auf-

hebung des gemeinsamen Haushalts nicht 

mehr von einer eintrittsberechtigten Person 

im Sinne des § 14 MRG gesprochen werden 

könne, sowie dass der Kündigungsgrund – so 

wie bei der Geschäftsraummiete – nur dann 

verwirklicht sein könne, wenn der gekün-

digte Mieter ein schutzwürdiges Eigeninter-

esse an der künftigen Nutzung der Wohnung 

habe und in absehbarer Zukunft den gemein-

samen Haushalt wieder aufnehmen wolle, 

vermögen die Zulässigkeit der außerordent-

lichen Revision nicht zu begründen:

Anders als im vorliegenden Fall führen 

ein Eintritt nach § 14 MRG und auch eine 

Mietrechtsabtretung nach § 12 MRG zu ei-

nem Vertragsübergang. Es kommt also zu ei-

nem Mieterwechsel, ohne dass dafür die Zu-

stimmung des Vermieters erforderlich ist. 

Die Überlassung des Mietobjekts an eine ein-

trittsberechtigte Person ist mit diesen Fällen 

nicht vergleichbar. ,

Der OGH (4 Ob 152/18h) hat in Erinnerung 

gerufen, dass in der Voll- und Teilanwen-

dung des MRG der Kündigungstatbestand 

der gänzlichen Weitergabe (§ 30 Abs 2 Z 4 Fall 

1 MRG) nur bei einer Weitergabe an Personen 

verwirklicht wird, die zum Zeitpunkt der Wei-

tergabe nicht nach § 14 Abs 3 MRG (Mietrecht 

im Todesfall) eintrittsberechtigt sind.

Zum Sachverhalt
Der im Jahr 1967 geborene Sohn des beklag-

ten Mieters wohnt seit damals in der aufge-

kündigten Wohnung. Nach dem Tod seiner 

Ehegattin zog der Beklagte im Jahr 1998 aus 

der Wohnung aus. Sein Sohn, mit dem der Be-

klagte vor seinem Auszug im gemeinsamen 

Haushalt lebte und dem sonst keine andere 

Wohnmöglichkeit zur Verfügung steht, ist 

in der Wohnung verblieben. Der Kläger kün-

digte 2016 das Mietverhältnis nach § 30 Abs 

2 Z 4 MRG auf.

Das Erstgericht hob die Kündigung als 

rechtsunwirksam auf und wies das auf Über-

gabe der Wohnung gerichtete Klagebegeh-

ren ab. Das Berufungsgericht bestätigte diese 

Entscheidung, weil der geltend gemachte 

Kündigungsgrund durch die Weitergabe der 

Wohnung an eine eintrittsberechtigte Person 

nicht verwirklicht werde.

Rechtliche Beurteilung
Im vorliegenden Aufkündigungs-verfahren 

ist nur zu prüfen, ob der Kündigungsgrund 

des § 30 Abs 2 Z 4 erster Fall MRG verwirklicht 

ist. Dieser Kündigungsgrund ist gegeben, 

wenn der Mieter den Mietgegenstand weiter-

gegeben hat und ihn offenbar in naher Zeit 

nicht für sich oder die eintrittsberechtigten 

Personen dringend benötigt. Beim fraglichen 

Kündigungsgrund geht es um die Weitergabe 

des Mietgegenstands an Dritte, also um den 

tatsächlichen Vorgang des Verlassens der 

Wohnung durch den Mieter und deren Über-

nahme durch einen Dritten; dies führt zu kei-

Der Kündigungstatbestand der gänzlichen Weitergabe des Mietgegen-

stands wird bei einer Weitergabe an eintrittsberechtigte Personen im Sinne des 

§ 14 Abs 3 MRG nicht verwirklicht. Von Christoph Kothbauer
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Richtig ist, dass bei der Geschäfts-

raummiete die Veräußerung des im 

Mietgegenstand betriebenen Un-

ternehmens und die damit verbun-

dene Überlassung der Benützung der 

Räumlichkeiten den in Rede stehen-

den Kündigungsgrund (ebenfalls) 

nicht verwirklicht. Im Vollanwen-

dungsbereich des MRG führt die Ver-

äußerung des Unternehmens an ei-

nen Dritten zu einem Mieterwech-

sel im Sinn des § 12a Abs 1 MRG. Der 

Grund für die Nichtverwirklichung 

des Kündigungsgrundes liegt hier 

aber nicht, wie der Kläger meint, im 

weiterbestehenden Eigeninteresse 

des Veräußerers am Mietobjekt, son-

dern in der Schutzwürdigkeit der Be-

triebserhaltung.

Die außerordentliche Revision 

war daher zurückzuweisen.

Anmerkungen
Der Tatbestand des § 30 Abs 2 Z 4 Fall 

1 MRG setzt die gänzliche Weitergabe 

des Mietgegenstands an andere als 

nach § 14 Abs 3 MRG eintrittsberech-

tigte Personen5 voraus. 

Die Weitergabe an nach § 14 Abs 3 

MRG eintrittsberechtigte Personen ver-

wirklicht den Kündigungstatbestand 

der gänzlichen Weitergabe also nicht. 

Der vorliegende Fall zeigt auf, dass für 

die Beurteilung der Eintrittsberechti-

gung auf den Zeitpunkt der Weitergabe 

(der Überlassung) abzustellen ist. 
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�§ 21 MRG/Unterversicherungsverzicht 
Völliger Unterversicherungsverzicht gem. § 21 Miet-
rechtsgesetz, wenn nach einem aktuellen SV Gutach-
ten, oder dem neuen m2 Nutzflächen-Rechner, die VS 
ermittelt wird. 

�Bis zu 10 Millionen Gebäude-Haftpflichtsumme 
möglich 
Wenn die Schadenssumme nicht ausreicht, haften die 
Gebäude eigentümer/Wohnungseigentümer mit ihrem 
Privatvermögen!

�Bis zu 26 Sublimite, die zusätzlich zur Gebäude-
summe zur Verfügung stehen 
Gerade bei Gasexplosionen oder Brandschäden erreicht 
die Schadens summe oft die Grenze der versicherten 
Gebäudesumme. Werden Sublimite innerhalb dieser 
Gebäudesumme versichert, ist schnell diese Grenze über-
schritten. Hier ist es dann wichtig, sämtliche Sublimite 
zusätzlich zu erhalten.

�Kanalrohrersatz bei Inliner bis zu 48 Meter inkl.  
unbekannte Schäden 
Bis 48 Meter Inliner-Ersatz bei Kanalgroßschäden inkl. 
unbekannter Vorschäden (unabhängig davon, ob die 
Kanalschäden in der Laufzeit unseres Vertrages oder 
vorher passierten). 

��Wohnraumhygiene/Schädlingsbekämpfung 
Desinfektionskosten nach Todesfall   
Kosten für Legionellenbeseitigung 
Kostenersatz nach Mietnomaden 
Entrümpelung bei Verlassenschaften ohne Erben 
Kosten zur Schädlingsbekämpfung

Denk Immobilien
verwalten.BESTENS

Immobilienversicherung NEU

 Wohnraumhygiene-Baustein 

 Schädlingsbekämpfung

 Haustechnik-Baustein

Die Big Five der Immobilienversicherung: 

UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, DVR: 0018813



Mag. Andreas Berger, MSc
Autor und Referent

Mit der Entscheidung OGH 28. August 

2018, 5 Ob 146/18h, hat das Höchstge-

richt jüngst einige grundlegende Feststel-

lungen zum »Erbenprivileg« des § 12a Abs 4 

MRG getroffen, denen v.a. auch im Zusam-

menhang mit der in letzter Zeit vermehrt 

erhob enen Forderung nach der »Förderung 

von kleinen Familienbetrieben« durch eine 

moderatere Gestaltung von Mietzinsanheb-

ungsrechten Beachtung zu schenken ist:

§ 12a Abs 1 MRG statuiert ein Eintritts-

recht des Einzelrechtsnachfolgers eines 

Hauptmieters einer Geschäftsräumlichkeit 

in das bestehende Hauptmietverhältnis, so-

fern das im Mietgegenstand betriebene Un-

ternehmen in den gemieteten Räumen fort-

geführt wird. Entgegen dem Wortlaut des 

Gesetzestextes (»Veräußert«) kommt jeder 

Einzelrechtsnachfolger, also auch der Ge-

schenknehmer eines Unternehmens oder 

der Legatar, der mit einem solchen bedacht 

wurde, in den Genuss dieses Eintrittsrechtes.

§ 12a Abs 4 MRG regelt das sog. »Erbenpri-

vileg«, wonach die Anhebung des Mietzinses 

im Falle eines solchen Eintritts in das 

bestehende Mietrecht entsprechend 

der Anhebungsregel des § 46a Abs 2 

MRG (keine sofortige, sondern suk-

zessive Anhebung über einen Zeit-

raum von 15 Jahren – sog. »15tel-An-

hebung«) zu erfolgen hat, sofern der 

neue Hauptmieter im Zeitpunkt des 

Eintritts »gesetzlicher Erbe des bishe-

rigen Hauptmieters wäre oder ist«. Der Wort-

laut dieser Bestimmung darf aber keinesfalls 

in dem Sinne verstanden werden, dass Vo-

raussetzung für die begünstige Anhebung 

das Ableben, also der Todesfall, des bisheri-

gen Mieters ist: § 12a Abs 4 MRG bezieht sich 

ja auf § 12a Abs 1, der die Weitergabe von Un-

ternehmen unabhängig vom Tod einer natür-

lichen Person regelt. Insofern ist als Voraus-

setzung für das Erbenprivileg die (hypotheti-

sche!) Frage zu beantworten, ob der Überneh-

mer, der in das Mietrecht eintritt, gesetzlicher 

Erbe des bisherigen Mieters wäre. Die Frage, 

ob er es tatsächlich ist, stellt sich nur im – 

 wenig praxisrelevanten – Fall des Legats.

Eine grundsätzliche Problematik der ge-

genständlichen Regelung besteht darin, dass 

die Bezugnahme auf den »gesetzlichen Er-

ben« voraussetzt, dass es sich sowohl beim 

Übergebenden als auch beim Übernehmer 

um eine natürliche Person handelt. Das Er-

benprivileg greift jedoch nicht, wenn ein Un-

ternehmen zu Lebzeiten des Einzelunter-

nehmers zwar »innerhalb der Familie«, aber 

an eine juristische Person (etwa eine GmbH) 

oder einer offenen Gesellschaft (OG), an der 

die gesetzlichen Erben (meist mehrheitlich) 

beteiligt sind, übertragen wird. Nur natür-

liche Personen kommen als »gesetzliche Er-

ben« in Frage, nicht aber juristische Perso-

nen oder (offene) Gesellschaften. 

Das aktuelle Regierungsprogramm hat 

sich dieser Thematik angenommen: Zu 

den Maßnahmen, die bis zur Schaffung ei-

nes neuen Mietrechts noch im geltenden 

MRG novelliert werden sollen, zählt auch 

die»Förderung von kleinen Familienbetrie-

ben« durch begünstigen Ver-

tragseintritt auch für alle 

»Arten von juristischen Per-

sonen«, an denen mehrheit-

lich Ehegatten, eingetragene 

Partner oder Kinder »des 

Verstorbenen« beteiligt sind. 

Die Bezugnahme auf den 

Verstorbenen ist auch hier 

fehl am Platz, zumal ja gerade Betriebsüber-

gaben innerhalb der Familie unter Lebenden 

privilegiert werden sollen. Der (tatsächliche) 

Tod des Hauptmieters einer Geschäftsräum-

lichkeit ist hingegen Tatbestandselement des 

Anhebungsrechtes gemäß § 46a Abs 2 MRG, 

das – sofern das Mietverhältnis schon am 1. 

März 1994 bestand – immer zur begünstig-

ten 15tel Anhebung führt. 

Dem, diesem Ansatz zugrunde liegenden, 

Gedanken der Schutzwürdigkeit (kleiner und 

mittlerer) Familienbetriebe entsprechend, 

müsste das Erbenprivileg konsequenter , 

Das mietrechtliche »Erbenprivileg« des § 12a Abs 4 MRG als effiziente Förde-

rungsmöglichkeit für kleine Familienbetriebe? Von Andreas Berger

Geschäftsraummiete: das miet-
rechtliche Erbenprivileg 
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Weise auch auf jene Fälle ausgedehnt 

werden, in denen eine Übertragung 

eines Unternehmens, das nicht als 

Einzelunternehmen, sondern als ju-

ristische Person oder offene Gesell-

schaft im Familienbesitz betrieben 

wird, auf ein anderes, ebenso ge-

führtes, erfolgt. Es entspricht eben 

der wirtschaftlichen Realität, dass 

die im Sinne des Regierungspro-

gramms schützenswerten »kleinen 

Familienbetriebe« nicht mehr unbe-

dingt als Einzelunternehmen, son-

dern vermehrt – sei es aus haftungs- 

oder steuerrechtlichen Gründen – als 

(kleine) Gesellschaft geführt werden. 

Eine zielführende, sachgerechte (Neu)

Regelung dieser Materie stellt jeden-

falls eine nicht zu unterschätzende 

legistische Herausforderung dar, gilt 

es doch die – Familien-dominierten 

– Beteiligungsverhältnisse vor und 

nach der Unternehmensübertragung 

einer nachvollziehbaren, handhabba-

ren Definition zuzuführen. 

buchtipp	
Knyrim

Der	DatKomm	inkl.	22.	Lfg.	Praxiskommentar	zum	
Datenschutzrecht,	DSGVO	und	DSG	Kommentar	in	
Faszikeln

Ein 33-köpfiges Autoren-
team erarbeitete den 

neuen »DatKomm – Pra-
xiskommentar zum Daten-
schutzrecht (DSGVO und 
DSG)« und stellt sich den 
wirklich schwierigen Fra-
gen, die im Zusammenhang 
mit dem neuen Daten-
schutzregime auftauchen.

Rainer	Knyrim

Der DatKomm inkl. 22. Lfg.  
Praxiskommentar zum Datenschutzrecht, DSGVO und DSG Kommentar in FaszikelnI
ISBN: 978-3-214-17236-7, Verlag: MANZ Verlag Wien

2304 | 2018  övi news

judikatur

WENN’S EINFACH RUND 
LAUFEN SOLL

SICHERHEIT UND FUNKTIONALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU. 
Ob Kamin freimachen, Querschnitte anpassen oder Kaminköpfe sanieren: Unsere engagierten MitarbeiterInnen 
hängen sich bei jedem Projekt so richtig hinein. Damit Sie eine ruhige Kugel schieben können. Mehr über unsere 

Leistungen und Services erfahren Sie auf kleveta.at



Abdichtung & Beschichtung von Balkon, 
Terrasse & Laubengängen

Schulungszentrum in Wien

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Qualität + Erfahrung
WestWood®

WestWood Kunststofftechnik GmbH • Birostraße 29 • 1230 Wien
Tel. +43 (0)1 615 62 55 • www.westwood-at.com

Wir sind Ihr starker Partner bei 
Dachausbauten und Sanierungen 

Maßgeschneidert auf Ihre Pro-
blemstellung liefern wir Sys-
teme für Anwendungen im 
Bereich Abdichtung und/oder 
Beschichtung. 

Ob Dachausbau, Flachdach-  
und Garagendeckabdichtung, 
Sanierung von SPA- und Pool-

Bereichen mit Abdichtungen 
unter Fremdbelag,  mit innova-
tiven WestWood Produkten sind 
rasche und vor allem dauerhaf-
te Lösungen möglich.  

WestWood Kunststofftechnik, beschäftigt sich mit der Herstellung 
und dem Vertrieb von hochwertigen PMMA Flüssigkunststoffpro-
dukten und -systemen.

- kompatibel mit nahezu jedem 
   Werkstoff
- optimal bei schwierigen Geo-
   metrien und Anbindungs- 
   situationen
- niedrige Aufbauhöhe auch in
   Kombination mit unter-
   schiedlichen Dämmungen
- UV-Beständigkeit
- chemische Beständigkeit
- wurzelfest & alkalibeständig
- farblich gestaltbar nach 
- RAL-Standard
- leichte Reinigung
- hohe Brandbeständigkeit   
   (blfs1)

Lösungsorientiert:
die Produktpalette 
von WestWood

Um die professionelle Verarbei-
tung  unserer Produkte zu ge-
währleisten, bilden wir unsere 
Partner im WestWood Schulungs-
zentrum in Theorie und Praxis aus 
und unterstützen sie auch vor Ort 
mit unserem Know-how.

Wir lösen Probleme mit Ihnen 
gemeinsam!

Anschlüsse im Dachausbau

Pool - Abdichtung unter Fremdbelag

WW_OVI_Inserat_2-li_S.indd   1 03.05.17   13:05



Karin Sammer, ÖVI Recht 
und Research

Ein Vermieter kann das Mietverhält-

nis MRG aufkündigen, wenn der Mieter 

den Mietgegenstand durch (teilweise) Über-

lassung an einen Dritten gegen eine unver-

hältnismäßig hohe Gegenleistung verwer-

tet. Eine Verwertung ist nicht nur bei einer 

ständigen Untervermietung, sondern auch 

dann gegeben, wenn der Mieter das Miet-

objekt oder Teile davon laufend auf einer 

 Buchungsplattform zur kurzzeitigen Unter-

vermietung anbietet und es bei Nachfrage 

auch tatsächlich untervermietet. Ob die Ge-

genleistung unverhältnismäßig ist, ist in die-

sem Fall nicht durch Vergleich zwischen dem 

monatlichen Aufwand des Mieters (Haupt-

mietzins, sonstige Leistungen) mit seinen 

pro Monat tatsächlich lukrierten Einnahmen 

aus der Untervermietung zu ermitteln. Viel-

mehr kommt es auf das Verhältnis des Ent-

gelts, das der Mieter für die kürzeste Unter-

vermietungsperiode (hier: Tag) fordert, zu 

seinen auf dieselbe Periode heruntergerech-

neten Aufwendungen an. Der Kündigungs-

grund ist erfüllt, wenn das Mietobjekt im 

Kündigungszeitpunkt im oben beschriebe-

nen Sinn gegen eine unverhältnismäßige Ge-

genleistung verwertet (dh angeboten) wird. 

Dass es gerade in diesem Zeitpunkt unterver-

mietet ist, ist nicht erforderlich.

Zum Sachverhalt
Bei dem gekündigten Mietobjekt handelte 

es sich um eine 200 m2 große Wohnung in 

der Wiener Innenstadt. Der Mietzins für die 

Wohnung betrug rund EUR 2.400 pro Mo-

nat. Etwa ein Viertel der Wohnfläche wurde 

von den der Mieterin zu einem Untermiet-

zins von EUR 1.000 pro Monat ständig unter-

vermietet, der  andere Teil wurde Touristen 

auf einer Buchungsplattform zur kurzzeiti-

gen Anmietung als Appartement angeboten. 

Zum Zeitpunkt der Zustellung der Aufkün-

digung und auch schon davor inserierte die 

Mieterin auf einer englischsprachigen Inter-

netplattform in der die Wohnung als »atem-

beraubendes sensationelles Appartement« 

(»Breathtaking Showstopper Apartment«) 

im 1. Wiener Bezirk angeboten wurde. 

Das Entgelt betrug abhängig von der 

Jahreszeit EUR 229 bis EUR 249 pro Tag, 

EUR 1.540 pro Woche bzw. EUR 6.600 pro Mo-

nat. Dazu kamen noch EUR 15 pro Person und 

Nacht für mehr als einen Gast sowie ein Rei-

nigungsentgelt von EUR 150. Nach den Fest-

stellungen des Gerichts hielten die Mieter 

sich in der Wohnung auf, wenn diese nicht an 

Touristen vermietet war und sie nicht selbst 

auf Reisen waren.

Neben dem im Kündigungszeitpunkt auf-

rechten Angebot der Wohnung auf der Bu-

chungsplattform stand fest, dass die Mie-

ter die Wohnung zuvor mehrmals zum 

 Tagespreis an Touristen untervermietet hat-

ten. Die Vermieterin  kündigte das Mietver-

hältnis auf und der OGH hielt die Kündi-

gung aus dem Grund des § 30 Abs 2 Z 4 Fall 

2 MRG (Verwertung gegen eine unverhält-

nismäßig hohe Gegenleistung) für gerecht-

fertigt. Im Fall einer regelmäßigen kurzzeiti-

gen Untervermietung ist die Verhältnismä-

ßigkeit seiner Ansicht nach abstrakt anhand 

der kürzesten Untermietperiode zu beurtei-

len, hier also pro Tag. Er ermittelte die Auf-

wendungen der Mieter (Hauptmietzins, Ent-

gelt zuzüglich Gewinnanteil für überlassene 

Einrichtungsgegenstände, Betriebskosten 

usw.) mit insgesamt EUR 122 pro Tag. Die-

sem Betrag stellte er einen Untermietzins 

pro Tag von EUR 350 bis EUR 425 gegenüber, 

wobei er nicht nur den mit einem Mittelwert 

von EUR 239 angenommenen Tagespreis des 

 Appartements und die auf einen Tag umge-

rechneten Einnahmen aus der ständigen Un-

tervermietung berücksichtigte. 

Da das so berechnete Untermietentgelt 

die Aufwendungen um weit mehr als 100 % 

überstieg bejahte er die Unverhältnismäßig-

keit. Auf die in einer Monatsbetrachtung tat-

sächlich lukrierten Erträge kommt es nach 

der Entscheidung hingegen nicht an. 

Der OGH (7 Ob 189/17w) bestätigte neulich eine Kündigung eines Mieters, 

der die Mietwohnung über Buchungsplattformen an Touristen untervermietet 

hatte, aus dem Grund der Verwertung gegen unverhältnismäßig hohen Gegen-

leistung. Von Karin Sammer

Kündigung wegen unverhältnismäßig hoher 
Gegenleistung bei Vermietung an Touristen
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gemeinsam!
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Mag.Gerhard	Klippl,	TPA 
Steuerberatung GmbH

Bei Geschäftstraummieten sind die Kündigungsgründe des § 30 Abs. 2 MRG 

seit jüngster Zeit gebührenrechtlich unbeachtlich – dies kann erhebliche gebüh-

renrechtliche Auswirkungen haben. Von Gerhard Klippl und Roland Reisch

nach § 30 Abs. 2 MRG ist jedoch äußerst un-

wahrscheinlich. Diese Vorgangsweise führte 

zu dem für den Gebührenpflichtigen vorteil-

haften Ergebnis, dass wirtschaftlich ein Ver-

trag auf bestimmte Dauer (z.B. zehn Jahre) 

und gebührenrechtlich ein Vertrag auf unbe-

stimmte Dauer vorlag, weil gebührenrecht-

lich beachtliche Kündigungsgründe gegeben 

waren. Nunmehr hat die Finanzbehörde ihre 

Rechtsansicht geändert und erkennt die Kün-

digungsgründe des § 30 Abs. 2 MRG bei der 

Geschäftsraummiete nicht mehr als gebüh-

renrechtlich beachtliche Kündigungsgründe 

an. Diese Vorgangsweise wurde sowohl vom 

BFG und schließlich durch den VwGH (VwGH 

Ra 2018/16/0040 vom 26. April 2018) bestä-

tigt. In der Judikatur wird die Richtigkeit die-

ser Vorgangsweise damit begründet, dass auf 

Basis des § 30 Abs. 2 MRG lediglich ein mög-

licher Eigenbedarf des Vermieters als Kündi-

gungsgrund in der Einflusssphäre des Ver-

mieters liegt. Das Schlagendwerden dieses 

einzigen in der Sphäre des Vermieters liegen-

den Kündigungsgrundes wurde seitens des 

VwGH als unwahrscheinlich qualifiziert. Da-

mit künftig dennoch ein Vertrag auf unbe-

stimmte Dauer vorliegt, muss ein gebühren-

rechtlich maßgeblicher Kündigungsgrund 

vereinbart werden. Ein vom VwGH anerkann-

ter Kündigungsgrund für den Mieter ist die 

Vereinbarung eines Präsentationsrechts. Das 

Präsentationsrecht ist das Recht der jeder-

zeitigen Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses durch den Mieter unter »Präsentierung« 

eines geeigneten Nachfolgers, der sämt-

liche Rechte und Pflichten übernimmt. Das 

Schlagendwerden des Präsentationsrechts 

muss aber auch im jeweils konkreten Fall 

wahrscheinlich sein, damit er als auf unbe-

stimmte Dauer abgeschlossen gilt. 

Mietverträge unterliegen einer Rechts-

geschäftsgebühr von 1 % der Bemes-

sungsgrundlage. Dabei wird zwischen un-

bestimmter Dauer (Bemessungsgrundlage 

3-facher Jahreswert) und bestimmter Dauer 

(Bemessungsgrundlage entsprechend ver-

vielfachter Jahreswert, maximal jedoch 

18- facher Jahreswert) unterschieden. Es ist 

also gebührenrechtlich in aller Regel güns-

tiger, wenn ein Vertrag auf unbestimmte 

Dauer vorliegt. Bestimmte Dauer im Sinne 

des Gebührengesetzes liegt vor, wenn so-

wohl ein Kündigungsverzicht des Mieters 

als auch des Vermieters vereinbart ist oder 

wenn ein Kündigungsverzicht ausschließlich 

vom Mieter abgegeben wurde und der Ver-

mieter zwar ein Kündigungsrecht besitzt, je-

doch die Kündigungsgründe des Vermieters 

gebührenrechtlich unbeachtlich sind. Eine 

unbestimmte Vertragsdauer liegt hingegen 

dann vor, wenn auch nur ein Vertragspart-

ner in der Lage ist, den Vertrag jederzeit auf-

zulösen. Wirtschaftlich/zivilrechtlich ist oft 

ein Vertrag auf bestimmte Zeit gewollt, die-

ser soll jedoch so ausgestaltet sein, dass es 

sich gebührenrechtlich um einen Vertrag auf 

unbestimmte Dauer handelt. Aber nicht je-

der zivilrechtlich vereinbarte Kündigungs-

grund ist ein gebührenrechtlich beachtli-

cher Kündigungsgrund. Es war viele Jahre 

gängige Praxis, dass bei Geschäftsraummie-

ten die Vereinbarung der Kündigungsgründe 

nach § 30 Abs. 2 MRG für den Vermieter von 

der Finanzbehörde als gebührenrechtlich 

beachtliche Kündi-gungsgründe anerkannt 

wurden. Diese Praxis fußte einerseits auf ei-

ner einschlä-gigen Aussage der Gebühren-

richtlinien des BMF (Rz. 705) und anderer-

seits auf einer entsprechenden VwGH Ent-

scheidung aus dem Jahr 1990. In der gebüh-

renrechtlichen Praxis verzichtete der Mieter 

für eine bestimmte Dauer auf die Kündi-

gung (z.B. zehn Jahre) und der Vermieter 

hatte das Kündigungsrecht, wenn ein Kündi-

gungsgrund nach § 30 Abs. 2 MRG vorlag. Das 

Schlagendwerden der Kündigungsgründe 

Vergebührung von Mietverträgen – Neue Finanz-
amtspraxis bei Geschäftsraummieten

Mag.	Roland	Reisch,	TPA 
Steuerberatung GmbH
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Ing. Mag. Walter Stingl 
ist Verfasser einschlägiger 
Publikationen im Bereich 
Immobiliensteuerrecht.

Im nunmehr vorliegenden EStR-Wartungs-

erlass 2018 wurden unter anderem die 

durch den VwGH verschärften Voraussetzun-

gen für das Vorliegen des wirtschaftlichen 

Eigentums beim Fruchtgenussberechtigten 

eingearbeitet. Ferner wurde klargestellt, dass 

Zahlungen für Substanzabgeltung (AfA) nur 

beim Vorbehaltsfruchtgenuss, nicht hinge-

gen beim Zuwendungsfruchtgenuss als zu-

lässig erachtet werden. Die Verpflichtung des 

Fruchtgenussberechtigten auf Zahlung der-

Substanzabgeltung an den Fruchtgenuss-

besteller muss ausreichend publizitätswirk-

sam dokumentiert werden (z.B. in Form eines 

Notariatsakts). Eine derartige Vereinbarung 

muss aber nicht gleichzeitig mit der Frucht-

genussbestellung abgeschlossen werden. Sie 

wirkt aber nur für die Zukunft. Eine rückwirk-

ende Geltendmachung der Substanzabgel-

tung ist nicht zulässig! Die vom VwGH ent-

wickelte Unterscheidung der entgeltlichen 

Übertragung eines Fruchtgenussrechts ent-

weder der »Ausübung nach« oder der »Sub-

stanz nach« wurde in die EStR übernommen.

Wird das Fruchtgenussrecht der »Subs-

tanz nach« entgeltlich übertragen oder zu-

gunsten des Eigentümers verzichtet, liegt er-

tragsteuerlich eine Veräußerung vor. Gehört 

das Fruchtgenussrecht zum Privatvermögen 

des Fruchtgenussberechtigten ist die Veräu-

ßerung grundsätzlich nicht steuerbar. Ein 

Spekulationsgeschäft liegt idR mangels An-

schaffung des Fruchtgenussrechts nicht vor. 

Einkünfte aus Leistungen gem § 29 Z 3 EStG 

liegen wegen der Wirtschaftsguteigenschaft 

des Fruchtgenussrechts nicht vor.

Ausnahmsweise können allerdings nach-

trägliche Einkünfte bei der Veräußerung ei-

nes Vorbehaltsfruchtgenussrechts vorliegen, 

wenn eine Einheit mit der vormaligen Über-

tragung des Wirtschaftsguts vorliegt. In die-

sem Fall stellt das Entgelt für den Verzicht auf 

das Fruchtgenussrecht einen nachträglichen 

Veräußerungserlös dar. In diesem Fall kann 

z.B. ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 

gem § 30 EStG vorliegen. Weitere Vorausset-

zung für das Vorliegen eines steuerpflichtigen 

Tatbestands ist allerdings, dass das Entgelt für 

den Verzicht gemeinsam mit dem ursprüng-

lichen Entgelt für die Übertragung des Wirt-

schaftsguts mindestens 50 % des gemeinen 

Werts des übertragenen Wirtschaftsguts zum 

Zeitpunkt des Verzichts auf das Fruchtgenuss-

recht beträgt. Wird das Fruchtgenussrecht hin-

gegen der »Ausübung nach« entgeltlich an ei-

nen Dritten übertragen, stellt dies aus ertrag-

steuerlicher Sicht eine Nutzungsüberlassung 

dar. Dies führt – vergleichbar der Untervermie-

tung durch einen Hauptmieter – zu Einkünf-

ten aus Vermietung und Verpachtung beim 

übertragenden Fruchtgenussberechtigten.

Unter anderem betrifft dies auch die 

strenge Formvorschrift bei Weiterverrech-

nung der AfA bzw. Teilabsetzbeträge bei 

Herstell ungsaufwendungen (»Substanzabge-

ltung«). 

Nachstehend die neuesten Rechtsansichten der Finanzverwaltung zum 

Fruchtgenussrecht und was es dabei zu beachten gilt. Von Walter Stingl

Fruchtgenussrecht und  
Substanzabgeltung

Nochmals	zur	Erinnerung	bzw.	Beachtung:

1. Notariatsakt, am besten im Zusammenhang mit der schenkungsweisen Übertragung der Liegenschaft oder falls in 
diesem die Substanzabgeltung nicht enthalten war, nachträgliche formale und notariell bestätigte Vereinbarung! 
2. Zahlungsnachweis im jeweiligen Jahr. In diesem Fall ist die Finanz der Meinung, dass eine Barzahlungsbestätigung 
nicht ausreicht, vielmehr muss eine Überweisung von Konto zu Konto erfolgen, um das jeweilige Jahr der Zuordnung 
nachweisen zu können. Auf unsere Info von August 2018 zur Substanzabgeltung sei nochmals verwiesen! 
3. Umsatzsteuer-Verrechnung ist zu beachten.

Die	Zahlung	für	Substanzabgeltung	für	2018	und damit die steuerliche Wirksamkeit ist nur dann gewährleistet, wenn 
der Zahlungsvorgang auch im Jahre 2018 erfolgt!

Im Entwurf zu der Einkommensteuererklärung (E1b) für das Kalenderjahr 2018 bei Vermietung und Verpachtung wurde 
nunmehr eine neue Kennzahl, betreffend der Substanzabgeltung (9505) eingeführt und wird gemäß den Anweisungen 
des BMF von jedem Finanzamt genauestens geprüft werden
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Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung: Österreichs attraktivstes 
Immobilienangebot finden Sie im STANDARD und auf derStandard.at

JETZT
FINDEN!

Darauf kann
man bauen.
derStandard.at/Immobilien

Der Haltung gewidmet.
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Das war der Verw altertag 2018!

Am Erfolgsrezept des Österreich-

ischen Verwaltertags hat sich 

auch 2018 nichts geändert: Zwei 

Tage komprimierte Fortbildung mit 

hochkarätigen Vortragenden ge-

paart mit jeder Menge Gelegen-

heit zu Network ing mit Kolleginnen 

und Kollegen aus ganz Österreich. 

Austrag ungsort war auch heuer Salz-

burg, um eine  effiziente Anreise aus 

allen Bundesländern zu ermögli-

chen. Mehr als 300 Teilnehmer fan-

den sich ein. Der Themenschwer-
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punkt wurde 2018 auf Strategien 

für Verwalter/-innen bei eigentums-

rechtlichen Situationen – von der Ab-

grenzung ordentliche/außerordent-

liche Verwaltung, über Vertretungs-

handlungen bei Fruchtgenuss, Su-

perädifikat und Baurechts-WE bis 

hin zur Abwicklung von Gewähr-

leistungsansprüchen einer neuen 

WE-Anlage gelegt. Ergänzend dazu 

gab es ein Up-Date zu Datenschutz 

sowie zu den Themen E-Mobilität 

und Steuer. 

Das war der Verw altertag 2018!
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Aon Austria

www.aon-austria.at
www.immobilienprofis.at

Wir begleiten Sie  
in eine sichere  

Zukunft.

Risikomanagement für die  Immobilienwirtschaft. 

 Individuelle,  maßgeschneiderte Versicherungslösungen. 

Beratung durch das Aon-Experten-Team.

IMMOBILIENCARD 
Der Berufsausweis für 
Bauträger, Makler und Verwalter

www.immobiliencard.at

Name des Unternehmens/Immobilientreuhänders

Stellung im Unternehmen

Gültig bis

Standort 

 

Treuhänder-Nummer 
Firmenbuchnummer

Österreich Immobilienmakler 

Muster GmbH

Wien

AT01005289 FN299287d

Geschäftsführer

IMMOBILIE
NCARD

Berufsausweis für Immobilientreuhänder

Immobilien GmbH

Vorname/NameMag. (FH) Max Mustermann MSc

12
/2

01
9



Hotlines
Mietrecht oder Wohnungseigentumsrecht:
Hotline von Mag. Christoph Kothbauer, an folgenden Terminen jeweils von 09:00 – 11:00 Uhr unter 

(0676) 748 60 23: 09.01., 30.01., 16.02., 06.03., 27.03., 10.04., 04.05., 29.05., 19.06. und 06.07.2015. 

Steuer und Abgaben:
Hotline von Kanzlei Stingl-Top Audit. Unter (01) 604 01 51 oder office@stingl.com beantworten Prof. Ing. 

Mag. Stingl, Mag. Katharina Pinter, Mag. Bernhard Woschnagg MSc. Ihre Anfragen. 

Versicherungsfragen:
Hotline von Herbert Jindracek, Firma Consecura, unter (0699) 171 34 799.

Vertragsrecht (Mietvertrag, Kaufvertrag, BTVG):
Dr. Christian Reimitz, Dr. Rudolf Hauswirth, Mag. Thomas Hafner, während der Bürozeit unter (01) 514 30. 

 

Makler-Hotline:
RA Dr. Herbert Gartner, während der Bürozeit unter (01) 586 62 10.

Neue Mitglieder im 
ÖVI

Wir freuen uns über folgende neue ÖVI Mit-

glieder: 

CHORA Immobilienverwaltung GmbH, ADEQAT 
Investment Services GmbH & Co KG, AR-Immobi-
lien Arthur Reitmeyer, Flair Bauträger GmbH, Im-
morohr Immobilien GmbH, AIRA Development 
Group GmbH, Matt Scharwitzl Immobilienpro-
jektentwicklung GmbH, Redl Immobilien GmbH
RESH Advisory GmbH, Erharter Immobilien 
GmbH, Pulz Immobilien – Larissa Kokol GmbH 

Hotlines exklusiv für ÖVI Mitglieder
Mietrecht oder Wohnungseigentumsrecht:
Hotline von Mag. Christoph Kothbauer, von 09:00 – 11:00 Uhr unter (0676) 748 60 23: Die Termine 

sind im LogIn-Bereich der ÖVI Homepage ersichtlich. 

Steuer und Abgaben:
Hotline von Kanzlei Stingl-Top Audit. Unter office@stingl.com beantworten Prof. Ing. Mag. Stingl, Mag. 

Katharina Pinter, Mag. Bernhard Woschnagg MSc. Ihre Anfragen. 

Versicherungsfragen:
Hotline von Herbert Jindracek, Firma Consecura, unter (0699) 171 34 799.

Vertragsrecht (Mietvertrag, Kaufvertrag, BTVG):
Dr. Christian Reimitz, Dr. Rudolf Hauswirth, Mag. Thomas Hafner, während der Bürozeit unter (01) 514 30. 

 

MaklerHotline:
RA Dr. Herbert Gartner, während der Bürozeit unter (01) 586 62 10.

ONLINETIPP

Besuchen Sie uns auf Facebook.  

, www.facebook.com/ovi.at

ÖVI	–	kurz	informiert

Save	the	date: 

 Winterseminarwoche	2019	in	Schladming:

	 17. März – 23.März 2019

buchtipp	
Woschnagg

Immobilienbesteuerung	Österreich

Das Buch des Steuerexperten Mag. Bernhard Wo-
schnagg, MSc, vermittelt Grundkenntnisse des öster-

reichischen Steuersystems sowie detailliertes Wis sen zu 
immobilienbezogenen Steuer fragen und eignet sich damit 
ebenso als Einführung in die Materie, wie auch als bewähr-
tes Nachschlagewerk.

Bernhard	Woschnagg	

Immobilienbesteuerung Österreich i. d. F. des Steuerreformgesetzes 2015 / 2016
ISBN 978-3-902266-28-6, 232 Seiten, EUR 55,00
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Details und weitere Termine finden Sie auf www.immobilienakademie.at

Haftung des Liegen
schaftseigentümers 
FH-Doz. Mag. Christoph Kothbauer 
Wien,	10.12.2018,	13:00	–	17:00

Steuererklärung 2018
Mag. Katharina Pinter 
Wien,	16.01.2019,	13:00	–	17:00	
Wien,	23.01.2019,	13:00	–	17:00

Die Beschlussfassung im WEG
FH-Doz. Mag. Christoph Kothbauer 
Wien,	17.01.2019,	13:00	–	17:00

Grundlagen der Bau
trägerkalkulation
Ing. Gerald Gollenz und DI Conrad Bauer 
Wien,	22.01.2019,	09:00	–	18:00

Spezialfragen der Immo
bilienbesteuerung
Prof. Mag. Ing. Walter Stingl 
Wien,	24.01.2019,	09:00	–	13:00

Souverän im Umgang mit 
Beschwerden und Konflikten
Alexandra Krenauer, MA 
Wien,	29.01.2019	und	11.02.2019,		
jeweils	09:00	–	13:00	(zweitägiges	Seminar)

WEVersammlungen 
erfolgreich durchführen
Alexandra Krenauer, MA und Michael Klinger, BA 
Wien,	14.02.2019,	09:00	–	17:00

Musterformulierungen für Verwal
tungsverträge – Update inkl. Zu
satzleistung ÖNORM B1300/B1301
Mag. Thomas Hafner  
Dr. Rudolf Hauswirth, LLM (UNSW) MAS MRICS 
Wien,	18.02.2019,	13:00	–	17:00

Bewertung von Hotelimmobilien
Mag. Lukas Hochedlinger, MRICS MSc 
Wien,	20.02.2019,	13:00	–	17:00

Mietvertragsmuster
FH-Doz. Mag. Christoph Kothbauer 
Wien,	21.02.2018,	09:00	–	13:00

Die Haftung des Im
mobilienmaklers
MMag. Anton Holzapfel 
Wien,	22.02.2019,	09:00	–	12:30

Grundbuchsdaten effizient 
abgefragt – Basiskennt
nisse im Backoffice
ADir. Anton Jauk 
Wien,	25.02.2019,	09:00	–	17:00

Gewährleistung und Schaden
ersatzansprüche durchsetzen
DI Martin Benesch und Dr. Carl Knittl 
Wien,	11.03.2019,	13:00	–	18:00

Lehrgänge und Seminare Winter 2018/2019
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T +43 1 796 10 44 17  

F +43 1 796 10 44 817 

info@flowfact.at

www.flowfact.at/oevi

Ihr neuer Weg zum 
Immobilienerfolg 

direct hAPPy® ist Ihre neue Premiumlösung für 

Akquise, Marketing und Vertrieb. 

Inklusive App für unterwegs, eindrucksvoller 

Website und attraktiver, aktuelle Exposé-Vorlagen.

Profitieren Sie von Spezial-Konditionen für 

ÖVI-Mitglieder unter: www.flowfact.at/oevi
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Sie mögen es aufgeräumt. Wir auch.

Professionelle Hausbetreuung macht Häuser glücklich.
Jetzt kostenloses Angebot anfragen. 18 x in ganz Österreich.
Nähere Informationen: 05 / 7999 100, www.attensam.at
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